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Bewegung für Wandel und Fortschritt / BWF 
Rechenschaftsbericht für das Jahr 2022 
gemäß §§ 23 ff. Parteiengesetz (PartG) 

Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG 

Einnahmen- und Ausgabenrechnung 

Einnahmen der Gesamtpartei

Berichtsjahr 
€  Cent % 

Vorjahr 
€ Cent

529 00 

100.00 

84 °/3 

16 % 

21 189.34 

4 52C 00 

1.044.00 

79 % 

17'! 

4 % 

1 Mitgliedsbeiträge 

2 Mandatstragerbeitrage und ähnliche 
regelmäßige Beiträge 

3 Spenden von naturlichen Personen 

4 Spenden von juristischen Personen 

5 Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit 

5a Einnahmen aus Beteiligungen 

6 Einnahmen aus sonstigem Vermögen 

7 Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb 
von Druckschriften und Veröffentlichungen 
und sonstiger mit Einnahmen verbundener 
Tätigkeit 

8 staatliche Mittel 

9 sonstige Einnahmen 

Summe 629.00 100 
% 26 753.34 100 % 

Ausgaben der Gesamtpartei 

1.140,00 

490.00 

70 % 

30 % 

925.97 

621.80 

23 036.77 

476.58 

4 % 

2 % 

92

2 % 

1 Personalausgaben 

2 Sachausgaben 

a) des laufenden Geschäftsbetriebes 

b) fur allgemeine politische Arbeit 

c) fur Wahlkämpfe 

d) fur die Vermögensverwaltung 
einschließlich sich hieraus 
ergebender Zinsen 

e) sonstige Zinsen 

f) im Rahmen einer 
i Int.rncähmonct.finleAit 

g) sonstige Ausgaben 

Summe 1.630,00 
I

100 25.061,12 ch, 100 °:', 

Überschuss (4-) oder Defizit (-) -1.001,00 
/

1692,22 
/
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Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG (Fortsetzung) 

Vermögensbilanz 

Besitzposten der Gesamtpartei 

Berichtsjahr Vorjahr 
€ Cent € Cent 

691 22 1692 22 

A. ANLAGEVERMÖGEN 

I Sachanlagen 

1 Haus- und Grundvermögen 

2. Geschäftsstellenausstattung 

II Finanzanlagen 

1 Beteiligungen an Unternehmen 

2. sonstige Finanzanlagen 

B UMLAUFVERMÖGEN 

I Forderungen an Gliederungen. 

II Forderungen aus der staatlichen 
Teilfinanzierung. 

III Geldbestände. 
IV sonstige Vermögensgegenstände 

Summe 691 22 1692 22 

Schuldposten der Gesamtpartei 

A RUCKSTELLUNGEN 

I Pensionsverpflichtungen 

II sonstige Rückstellungen 

B VERBINDLICHKEITEN 

I Verbindlichkeiten gegenüber 
Gliederungen 

Il . Ruckzahlungsverpflichtungen aus 
der staatlichen Teilfinanzierung, 

III Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten. 

IV Verbindlichkeiten gegenuber 
sonstigen Darlehensgebern. 

V sonstige Verbindlichkeiten 

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reinvermögen der Gesamtpartei 691 22 1692 22 
positiv (+) oder negativ (-) 
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Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG (Fortsetzung) 

Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben, Überschüsse oder Defizite sowie Reinvermögen 
der drei Gliederungsebenen Bundesverband, Landesverbände und der ihnen 
nachgeordneten Gebietsverbände 

Gesamteinnahmen Gesamtausgaben 
Überschüsse (+) 

oder 
Defizite (-) 

Berichtsjahr Vorjahr Berichtsja Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr 
E, Cent €, Cent €, Cent E, Cent €, Cent €, Cent 

Bundesverband 629,00 26 753,34 1 630,00 25061 34 -1001 1692 22 

Summe 
einschließlich 
innerparteilicher 629,00 26.753,34 1.630.00 25061 34 -1001 1692 22 

Zuschüsse 

innerparteiliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 Zuschüsse 

Summe 
ohne 
innerparteiliche 629,00 26 753,34 1 630,00 25061 34 -1001 1692 22 

Zuschüsse 

Reinvermögen 

Berichtsjahr 
€, Cent 

Vorjahr 
€, Cent 

Bundesverband 

Summe 691,22 1.692.22 
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Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG / Erläuterung als Anhang 

gesonderte Ausweise und Erläuterungen 

A. Zuwendungen (eingezahlte Mitglieds- oder Mandatsträgerbeiträge oder 
rechtmäßig erlangte Spenden) natürlicher Personen (§ 24 Abs. 8 i. V. m. § 18 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PartG) 

Summe der Zuwendungen natürlicher Personen 
(Einnahmenrechnung, Spalte I + Spalte 2 + Spalte 3) 629,- f 

abzüglich 
nicht zweifelsfrei zuzuordnender Zuwendungen 
(z.B. Bagatellspenden aus    „Tellersammlungen'` und 

gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 6 zulässige „anonyme" Spenden)  0,-

abzüglich 
Spenden mittels Bargeld, die den Betrag von 

1.000 € übersteigen (§ 25 Abs. 1 Satz 2 PartG) 0,-

abzüglich 
Summe der Zuwendungen natürlicher Personen 

soweit sie den Betrag von 3.300 € übersteigen  0,-

Summe der Zuwendungen im Sinne 
von § 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PartG  629,- £ 

B. Ausweis der Sppenden, Mitgliedsbeiträ_ge und Mandatsträgerbeiträge an die Partei 
oder ihre Gliederungen, deren Gesamtwert im Rechnungsjahr 10.000 € 
übersteigt (§ 25 Abs. 3 PartG) 

Dem Bundesverband der Partei oder einer oder mehrerer ihrer Gebietsverbände sind 
keine Spenden, Mitgliedsbeiträge und Mandatsträgerbeiträge zugewandt 
worden, deren Gesamtwert im Rechnungsjahr 10.000 € übersteigt. Ein 
entsprechender Ausweis entfällt daher. 

C. Unternehmenstätigkeit (§ 19a Abs. 4 PartG) 

Ein entsprechender Ausweis entfällt. 

D. Anzahl der Mitglieder zum 31. Dezember des Rechnungsjahres (§ 24 Abs. 10 PartG) 

Am 31. Dezember des Rechnungsjahres waren 169 Personen Mitglieder der Partei. 

E. Politischen Jugendorganisationen zweckgebunden zugewandte öffentliche 
Zuschüsse (§ 24 Abs. 12 PartG) 

Ein entsprechender nachrichtlicher Ausweis entfällt. 
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F. Erläuterungen 

I. Erläuterungen zur Rechnungslegung allgemein 

Mit dem vorliegenden Rechenschaftsbericht für das Jahr 2022 gibt der Vorstand der 
Partei nach den Vorschriften des Gesetzes über die politischen Parteien 
(Parteiengesetz — PartG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 
(BGBl 1, S. 149), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. August 
2021 (BGBI I, S. 3436), wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen 
öffentlich Rechenschaft über die Herkunft und die Verwendung der Mittel sowie 
über das Vermögen der Partei zum Ende des Kalenderjahres (Rechnungsjahres). 

Dem Rechenschaftsbericht ist gemäß § 24 Abs. 9 PartG eine 
Zusammenfassung vorangestellt. 

In den Rechenschaftsbericht der Gesamtpartei sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 PartG 
die Rechenschaftsberichte jeweils getrennt nach Bundesverband und Landesverband 
sowie die Rechenschaftsberichte der nachgeordneten Gebietsverbände je 
Landesverband nicht aufgenommen worden, da keine Einnahmen generiert wurden. 

Sach-, Werk- und Dienstleistungen, die Parteien außerhalb eines 
Geschäftsbetriebes üblicherweise unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, sind 
gemäß § 26 Abs. 4 Satz 2 PartG als Einnahmen unberücksichtigt geblieben. 

Von der in § 28 Abs. I PartG eingeräumten Möglichkeit, in der 
Vermögensbilanz allein Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert 
von im Einzelfall mehr als 5.000 E (inklusive Umsatzsteuer) aufzuführen, 
ist nicht Gebrauch gemacht worden. 

Im Übrigen sind alle Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerte vollständig 
in den Rechenschaftsbericht aufgenommen. 

Von der in § 28 Abs. 3 PartG Gliederungen unterhalb der 
Landesverbände eingeräumten Möglichkeit, Einnahmen und Ausgaben 
im Jahr des Zu- beziehungsweise Abflusses zu verbuchen, auch wenn die 
jeweiligen Forderungen beziehungsweise Verbindlichkeiten bereits im Vorjahr 
entstanden sind, ist kein Gebrauch gemacht worden. Hintergrund sind 
Vorstandsprobleme wie bereits beschrieben, die dazu führten, daß kaum 
Mitgliedsbeiträge erhoben werden konnten. 

Im Übrigen sind alle Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerte vollständig 
in den Rechenschaftsbericht aufgenommen. 

Von der in § 28 Abs. 1 PartG eingeräumten Möglichkeit, in der 
Vermögensbilanz allein Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert 
von im Einzelfall mehr als 5.000 E (inklusive Umsatzsteuer) aufzuführen, ist 
kein Gebrauch gemacht worden. (keine vorhanden) 

Erläuterungen zur Vermögensbilanz 

1. Auflistung der Beteiligungen an Unternehmen nach § 24 Abs. 6 Nr. 1 A. II. 1 
PartG sowie deren im Jahresabschluss aujkefiihrten unmittelbaren und 
mittelbaren Beteiligungen (§ 24 Abs. 7 Nr. 1 PartG) 

Die Partei verfügt über keine Beteiligungen im Sinne von § 24 Abs. 7 Nr. 
1 letzter Satz PartG. Ein entsprechender Ausweis entfällt daher. 

Es bestehen keine Beteiligungen der Partei an Medienunternehmen. 
Ein entsprechender Ausweis entfällt daher. 
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3. Bewertung des Haus- und Grundvermögens und der Beteiligungen 
an Unternehmen nach dem Bewertungsgesetz (§ 24 Abs. 7 Nr. 3 PartG) 

Die Partei verfügt über kein Haus- und Grundvermögen/keine 
Beteiligungen an Unternehmen. 

III. Erläuterungen der Sonstigen Einnahmen 

1. Aufgliederung und Erläuterung der Sonstigen Einnahmen, die bei einer der 
in § 24 Abs. 3 PartG aufgeführten Gliederungen mehrals 2 vom Hundert der 
Summe der Einnahmen nach § 24 Abs. 4 Nr. 1 bis 6 PartG ausmachen 0' 
27 Abs. 2 Satz 1 PartG) 

Die Sonstigen Einnahmen machen bei keiner der in § 24 Abs. 3 
PartG aufgeführten Gliederungen der Partei mehr als 2 vom Hundert der 
Summe der Einnahmen nach § 24 Abs. 4 Nr. 1 bis 6 PartG aus. Ein 
entsprechender Ausweis entfällt daher. 

Offenlegung von Sonstigen Einnahmen, die im Einzelfall die Summe von 10.000 e 
übersteigen (§ 27 Abs. 2 Satz 2 PartG) 

In der Einnahmenrechnung sind unter der Position „Sonstige 
Einnahmen" keine Einnahmen enthalten, die im Einzelfall die Summe 
von 10.000 f übersteigen. Ein entsprechender Ausweis entfällt daher. 

3. Verzeichnis der Erbschaften und Vermächtnisse. deren Gesamtwert 10.000 
F übersteigt (4' 27 Abs. 2 Satz 3 PartG) 

Die Partei hat im Rechnungsjahr keine Erbschaften oder 
Vermächtnisse erhalten, deren Gesamtwert 10.000 f übersteigt. Ein 
entsprechender Ausweis entfällt daher. 

IV. Sonstige Erläuterungen 

Berichtigungen von unrichtigen Angaben in einem bei der 
Präsidentin/ dem Präsidenten des Deutschen Bundestages eingereichten 
Rechenschaftsbericht gemäß § 23a Abs. 5 Satz 3 PartG sind nicht notwendig. 

Pforzheim, den 07.08.2024 

Andreas Kubisch 
- Vorsitzender Bundesvorstand 
(Als gemäß § 23 Abs. 1 
Satz 6 PartG zuständiges 
Vorstandsmitglied) 
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DER DRITTE WEG 
Rechenschaftsbericht für das Jahr 2022 
gemäß §§ 23 ff. Parteiengesetz (PartG) 

Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG 

Einnahmen- und Ausgabenrechnung 

Einnahmen der Gesamtpartei 

Berichtsjahr 
€ 0/0 

Vorjahr 
€ 0/0 

77.693,42 

0,00 

26.040,92 

0,00 

0,00 

0,00 

227,98 

28.823,25 

0,00 

1.149,93 

58,01 

0,00 

19,44 

0,00 

0,00 

0,00 

0,17 

21,52 

0,00 

0,86 

71.558,60 

0,00 

25.392,08 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

41.954,32 

0,00 

6.452,68 

49,23 

0,00 

17,47 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

28,86 

0,00 

4.44 

1. Mitgliedsbeiträge 

2. Mandatsträgerbeiträge und ähnliche 
regelmäßige Beiträge 

3. Spenden von natürlichen Personen 

4. Spenden von juristischen Personen 

5. Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit 

5a. Einnahmen aus Beteiligungen 

6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen 

7. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb 
von Druckschriften und Veröffentlichungen 
und sonstiger mit Einnahmen verbundener 
Tätigkeit 

8. staatliche Mittel 

9. sonstige Einnahmen 

Summe 133.935,50 100,00 145.357,68 100,00 

Ausgaben der Gesamtpartei 

1.459,59 

77.862,53 

1,26 

66,97 

20.253,39 

28.202,18 

15.73 

21,90 

1. Personalausgaben 

2. Sachausgaben 

a) des laufenden Geschäftsbetriebes 

b) für allgemeine politische Arbeit 36.697,27 31,56 74.854,03 58,13 

c) für Wahlkämpfe 0,00 0,00 4.431,23 3,44 

d) für die Vermögensverwaltung 
einschließlich sich hieraus ergebender 
Zinsen 

e) sonstige Zinsen 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

f) im Rahmen einer Unternehmenstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 

g) sonstige Ausgaben 247,85 0,21 1.025,36 0,80 

Summe 116.267,24 100,00 128.766,19 100,00 

Überschuss (+) oder Defizit (-) 17.668,26 „........„../ ..---j 16.591,49 

Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode Drucksache 21/5150

Der Dritte Weg 2022

– 15 –



Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG (Fortsetzung) 

Vermögensbilanz 

Besitzposten der Gesamtpartei 

Berichtsjahr 
E 

Vorjahr 
E 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

95.132,42 

347,04 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

75.814,16 

1.997,04 

A. ANLAGEVERMÖGEN 

I. Sachanlagen 

1. Haus- und Grundvermögen 

2. Geschäftsstellenausstattung 

II. Finanzanlagen 

1. Beteiligungen an Unternehmen 

2. sonstige Finanzanlagen 

B. UMLAUFVERMÖGEN 

I. Forderungen aus der staatlichen 
Teilfinanzierung 

Il. Geldbestände 

III. sonstige Vermögensgegenstände 

Summe 95.479,46 77.811,20 

Schuldposten der Gesamtpartei 

A. RÜCKSTELLUNGEN 

I. Pensionsverpflichtungen 0,00 0,00 

II. sonstige Rückstellungen 0,00 0,00 

B. VERBINDLICHKEITEN 

I. Rückzahlungsverpflichtungen aus 
der staatlichen Teilfinanzierung 

0,00 0,00 

II. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten 

0,00 0.00 

III. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen 
Darlehensgebern 

0,00 0,00 

IV. sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 

Summe 0,00 0,00 

Reinvermögen der Gesamtpartei 95.479,46 77.811,20 
positiv (+) oder negativ (-) 
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Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG (Fortsetzung) 

Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben, Überschüsse oder Defizite sowie Reinvermögen der 
drei Gliederungsebenen Bundesverband, Landesverbände und der ihnen nachgeordneten 
Gebietsverbände 

Gesamteinnahmen Gesamtausgaben 
Überschüsse (+) 

oder 
Defizite (-) 

Berichtsjahr 
€ 

Vorjahr 
€ 

Berichtsjahr 
€ 

Vorjahr 
€ 

Berichtsjahr 
€ 

Vorjahr 
€ 

Bundesverband 132.976,53 144.521,31 118.086,52 134.886,22 14.890,01 9.635,09 

Landesverbände 3.358,97 7.836,37 580,72 879,97 2.778,25 6.956,40 
nachgeordnete 
Gebietsverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Summe 
einschließlich 
innerparteilicher 
Zuschüsse 

136.335,50 152.357,68 118.667,24 135.766,19 17.668,26 16.591,49 

innerparteiliche 
Zuschüsse 2.400,00 7.000,00 2.400,00 7.000,00 0,00 0,00 

Summe 
ohne 
innerparteiliche 
Zuschüsse 

133.935,50 145.357,68 116.267,24 128.766,19 17.668,26 16.591.49 

Reinvermögen 

Berichtsjahr 
E 

Vorjahr 
E 

Bundesverband 80.605,54 65.715,53 
Landesverbände 14.873,92 12.095,67 
nachgeordnete 
Gebietsverbände 0,00 0,00 

Summe 95.479,46 77.811,20 
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Gesonderte Ausweise und Erläuterungen 

A. Zuwendungen (eingezahlte Mitglieds- oder Mandatsträgerbeiträge 
oder rechtmäßig erlangte Spenden) natürlicher Personen (§ 24 Abs. 8 
i. V. m. § 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PartG) 

Summe der Zuwendungen natürlicher Personen 
(Einnahmenrechnung, Spalte 1 + Spalte 2 + Spalte 3) 103.734,34 

abzüglich 
nicht zweifelsfrei zuzuordnender Zuwendungen 
(z.B. Bagatellspenden aus „Tellersammlungen" und 
gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 6 zulässige „anonyme" Spenden) 310,00 

abzüglich 
Spenden mittels Bargeld, die den Betrag von 
1.000 £ übersteigen (§ 25 Abs. 1 Satz 2 PartG) 0,00 £ 

abzüglich 
Summe der Zuwendungen natürlicher Personen 
soweit sie den Betrag von 3.300 E übersteigen 0,00 £ 

Summe der Zuwendungen im Sinne 
von § 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PartG  103.424,34 £ 

B. Ausweis der Spenden, Mitgliedsbeiträge und Mandatsträgerbeiträge an 
die Partei oder einen oder mehrere ihrer Gebietsverbände, deren 
Gesamtwert im Rechnungsjahr 10.000 E übersteigt (§ 25 Abs. 3 PartG) 

Dem Bundesverband der Partei oder einer oder mehrerer ihrer Gebietsverbände 
sind keine Spenden, Mitgliedsbeiträge und Mandatsträgerbeiträge zugewandt 
worden, deren Gesamtwert im Rechnungsjahr 10.000 übersteigt. Ein 
entsprechender Ausweis entfällt daher. 

C. Unternehmenstätigkeit (§ 19a Abs. 4 PartG) 

Ein entsprechender Ausweis entfällt. 
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D. Anzahl der Mitglieder zum 31. Dezember des Rechnungsjahres 
(§ 24 Abs. 10 PartG) 

Am 31. Dezember des Rechnungsjahres waren 652 Personen Mitglieder der 
Partei. 

E. Politischen Jugendorganisationen zweckgebunden zugewandte öffentliche 
Zuschüsse (§ 24 Abs. 12 PartG) 

Ein entsprechender nachrichtlicher Ausweis entfällt. 

F. Erläuterungen 

L Erläuterungen zur Rechnungslegung allgemein 

Mit dem vorliegenden Rechenschaftsbericht für das Jahr 2022 gibt der 
Vorstand der Partei Der Dritte Weg nach den Vorschriften des Gesetzes 
über die politischen Parteien (Parteiengesetz — PartG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl I, S. 149), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl I, S.3436), 
wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen öffentlich 
Rechenschaft über die Herkunft und die Verwendung der Mittel sowie 
über das Vermögen der Partei zum Ende des Kalenderjahres 
(Rechnungsjahres). 

Dem Rechenschaftsbericht ist gemäß § 24 Abs. 9 PartG eine Zusammen-
fassung vorangestellt. 

In den Rechenschaftsbericht der Gesamtpartei sind gemäß § 24 Abs. 3 
Satz 1 PartG die Rechenschaftsberichte jeweils getrennt nach 
Bundespartei, Landesverband West, Landesverband Bayern und 
Landesverband Sachsen aufgenommen worden. Die Landesverbände 
haben gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 PartG ihren Rechenschaftsberichten eine 
lückenlose Aufstellung aller Zuwendungen je Zuwender mit Namen und 
Anschrift beigefügt. Die Bundespartei hat diese Aufstellungen zur 
Ermittlung der jährlichen Gesamthöhe der Zuwendungen je Zuwender 
zusammengefasst. 

Sach-, Werk- und Dienstleistungen, die Parteien außerhalb eines 
Geschäftsbetriebes üblicherweise unentgeltlich zur Verfügung gestellt 
werden, blieben gemäß § 26 Abs. 4 Satz 2 PartG als Einnahmen 
unberücksichtigt. 

Im Übrigen sind alle Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerte 
vollständig in den Rechenschaftsbericht aufgenommen. 

Drucksache 21/5150 Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 

Der Dritte Weg 2022

– 24 –



Von der in § 28 Abs. 1 PartG eingeräumten Möglichkeit, in der 
Vermögensbilanz allein Vermögensgegenstände mit einem 
Anschaffungswert von im Einzelfall mehr als 5.000 £ (inklusive 
Umsatzsteuer) aufzuführen, ist kein Gebrauch gemacht worden. 

Von der in § 28 Abs. 3 PartG Gliederungen unterhalb der Landes-
verbände eingeräumten Möglichkeit, Einnahmen und Ausgaben im Jahr 
des Zu- beziehungsweise Abflusses zu verbuchen, auch wenn die 
jeweiligen Forderungen beziehungsweise Verbindlichkeiten bereits im 
Vorjahr entstanden sind, ist kein Gebrauch gemacht worden. 

Vermögensgegenstände sind gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 PartG mit den 
Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige 
Abschreibungen angesetzt worden. Im Bereich des Haus- und 
Grundvermögens sind gemäß § 28 Abs. 2 Satz 2 PartG keine 
planmäßigen Abschreibungen erfolgt. 

Im Übrigen wurden die handelsrechtlichen Vorschriften über die 
Rechnungslegung, insbesondere zu Ansatz und Bewertung von 
Vermögensgegenständen, beachtet, soweit sie gemäß § 24 Abs. 2 PartG 
entsprechend gelten. 

II. Erläuterungen zur Vermögensbilanz 

1. Auflistung der Beteiligungen an Unternehmen nach § 24 Abs. 6 Nr. 1 
A. II. 1 PartG sowie deren im Jahresabschluss aufgeführten un-
mittelbaren und mittelbaren Beteiligungen (.s 24 Abs. 7 Nr. 1 PartG) 

Die Partei verfügt über keine Beteiligungen im Sinne von § 24 Abs. 
7 Nr. 1 letzter Satz PartG. Ein entsprechender Ausweis entfällt 
daher. 

2. Benennung der Hauptprodukte von Medienunternehmen, soweit 
Beteiligungen an diesen bestehen (§ 24 Abs. 7 Nr. 2 PartG) 

Es bestehen keine Beteiligungen der Partei an Medienunternehmen. 
Ein entsprechender Ausweis entfällt daher. 

3. Bewertung des Haus- und Grundvermögens und der Beteiligungen 
an Unternehmen nach dem Bewertungsgesetz (§ 24 Abs. 7 Nr. 3 
PartG) 

Die Partei verfügt über kein Haus- und Grundvermögen/keine 
Beteiligungen an Unternehmen. 
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III. Erläuterungen der Sonstigen Einnahmen 

1. Aufgliederung und Erläuterung der Sonstigen Einnahmen, die bei 
einer der in § 24 Abs. 3 PartG aufgeführten Gliederungen mehr als 2 
vom Hundert der Summe der Einnahmen nach § 24 Abs. 4 Nr. 1 bis 
6 PartG ausmachen Os 27 Abs. 2 Satz 1 PartG) 

Die Sonstigen Einnahmen machen bei keiner der in § 24 Abs. 3 PartG 
aufgeführten Gliederungen der Partei mehr als 2 vom Hundert der Summe 
der Einnahmen nach § 24 Abs. 4 Nr. 1 bis 6 PartG aus. Ein entsprechender 
Ausweis entfällt daher. 

2. Offenlegung von Sonstigen Einnahmen, die im Einzelfall die Summe 
von 10.000 e übersteigen (( 27 Abs. 2 Satz 2 PartG) 

In der Einnahmenrechnung sind unter der Position „Sonstige Einnahmen" 
keine Einnahmen enthalten, die im Einzelfall die Summe von 10.000 E 
übersteigen. Ein entsprechender Ausweis entfällt daher. 

3. Verzeichnis der Erbschaften und Vermächtnisse, 
10.000 e übersteigt (§ 27 Abs. 2 Satz 3 PartG) 

Die Partei hat im Rechnungsjahr keine Erbschaften 
erhalten, deren Gesamtwert 10.000 E übersteigt. 
Ausweis entfällt daher. 

IV. Sonstige Erläuterungen 

deren Gesamtwert 

oder Vermächtnisse 
Ein entsprechender 

Forderungen gegen den Vorsitzenden des Landesverbands Bayern, wegen 
fehlerhafter Überweisungen beim Landesverband Bayern, wurden wie bereits 
im Vorjahr unter sonstige Vermögensgegenstände ausgewiesen. Im 
Rechnungsjahr 2022 erfolgte eine teilweise Rückzahlung dieser Forderung. 

Plauen, 29.04.2025 ---------
entsch 

- Sc atzmeister -
(Als gemäß § 23 Abs. 1 Satz 6 PartG 

zuständiges Vorstandsmitglied) 
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Prüfungsvermerk gemäß § 30 PartG 

Ich habe den Rechenschaftsbericht der Partei „Der Dritte Weg" für das Kalenderjahr 
2022 in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang geprüft. Der Rechenschaftsbericht 
der Gesamtpartei setzt sich aus den Rechenschaftsberichten der Bundespartei sowie 
drei Landesverbänden zusammen. 
Meine Prüfung hat sich gemäß § 29 Abs. 1 PartG auf die Angaben in den 
Rechenschaftsberichten und der Buchführung der Bundespartei und der drei 
Landesverbände beschränkt. 

Die Buchführung und die Aufstellung des Rechenschaftsberichtes der Bundespartei 
und der drei Landesverbände nach den Vorschriften des Parteiengesetzes liegen in 
der Verantwortung des Vorstandes. Der Rechenschaftsbericht der Gesamtpartei 
wurde von dem für Finanzangelegenheiten nach der Satzung und Finanzordnung der 
Partei zuständigen Vorstandsmitglied des Bundesvorstandes zusammengefügt und 
unterzeichnet. 

Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir in dem beschriebenen Umfang 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den zusammengefügten 
Rechenschaftsbericht abzugeben. 

Ich habe meine Prüfung der Angaben in dem oben genannten Rechenschaftsbericht 
nach § 29 PartG, d.h. mit der im folgenden Absatz geschilderten Begrenzung, in 
entsprechender Anwendung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung der Angaben in den Rechenschaftsberichten 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die 
gesetzlichen Vorschriften mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des jeweiligen 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem sowie Nachweise für die 
Angaben in der jeweiligen Buchführung und in den oben genannten 
Rechenschaftsberichten überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Grundsätze zur Rechnungslegung 
und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstandes sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des jeweiligen Rechenschaftsberichtes. Ich bin der Auffassung, 
dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung der in 
die Prüfung einbezogenen Angaben in den Rechenschaftsberichten bildet. 
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Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften, wonach lediglich Teile der Rechnungslegung 
der Gesamtpartei Gegenstand meiner Prüfung waren, gilt mein folgendes Urteil über 
den Rechenschaftsbericht der Gesamtpartei auch nur insoweit: 

Nach meiner pflichtgemäßen Prüfung aufgrund der Bücher und Schriften der Partei 
sowie der vom Vorstand erteilten Aufklärungen und Nachweise entspricht der 
Rechenschaftsbericht in dem geprüften Umfang (§ 29 Abs.1 PartG) den Vorschriften 
des Parteiengesetzes. 

Frankenthal, den 29.04.2025 

BFM 
WERNee 

o 7
WIR1 JHAFTS-

40FER 

• 9 /E Gt 

'fV/rENTH \-1

rner Linn 
Wirtschaftsprüfer 
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Feministische Partei DIE FRAUEN 

Rechenschaftsbericht für das Jahr 2022 

gemäß§§ 23 ff. Parteiengesetz (PartG) 

Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG 

Einnahmen- und Ausgabenrechnung Berichtsjahr 

€, Cent % 

Einnahmen der Gesamtoartei 

1. Mitgliedsbeiträge 5.772,68 35,36 

2. Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige 0,00 

Beiträge

3. Spenden von natürlichen Personen 10.483,87 64,22 

4. Spenden von juristischen Personen 0,00 

5. Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit 0,00 

Sa. Einnahmen aus Bete�igungen 0,00 

6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen 0,00 0,00 

7. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von 60,00 0,37 
Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit
Einnahmen verbundener Tätigkeit

8. staatliche Mittel 0,00 0,00 

9. sonstige Einnahmen 7,81 0,05 

Summe 16.324,36 100,00 

Ausaaben der Gesamtoartei 

1. Personalausgaben 0,00 0,00 

2. Sachausgaben 

a) des laufenden Geschäftsbetriebes 9.656,16 64,40 

b) lür allgemeine politische Arbeit 4.672,29 31,16 

c) für Wahlkämpfe 0,00 0,00 

d) für die Vermögensverwaltung einschließlich sich 0.00 0,00 
hieraus ergebender Zinsen 

e) sonstige Zinsen 0,00 0,00 

f) im Rahmen einer Untemehmenstätigkeit 0,00 0,00 

g) sonstige Ausgaben 665,35 4,44 

Summe 14.993,80 100,00 

Überschuss 1 +) oder Defizit /-) 
1.330,56 

Vorjahr 

€, Cent o/o 

4.737,36 39,17 

0,00 

8.638,02 60,83 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

13.375,38 100,00 

0,00 0,00 

8.844,00 72,60 

2.259,13 19,22 

290,63 2,47 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

666,30 5,71 

12.060.06 100,00 

1.315,32 
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Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG (Fortsetzung) 

Vermögensbilanz 

Besitzposten der Gesamtpartei 

Berichtsjahr 
E. Cent 

Vorjahr 
E, Cent 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5.508,69 

0,00 

14.536,63 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.857,55 

0,00 

12.932,92 

237,25 

A. ANLAGEVERMÖGEN 

I. Sachanlagen 

Haus- und Grundvermögen 

Geschäftsstellenausstattung 

II. Finanzanlagen 

Beteiligungen an Unternehmen 

sonstige Finanzanlagen 

B. UMLAUFVERMÖGEN 

1. Forderungen an Gliederungen 

II. Forderungen aus der staatlichen Teilfinanzierung 

III. Geldbestände 

IV. sonstige Vermögensgegenstände 

Summe 20.045,32 18.027.72 

Schuldposten der Gesamtpartei 

A. RÜCKSTELLUNGEN 

I Pensionsverpflichtungen 0,00 0, 

II. sonstige Rückstellungen 0,00 0, 

B. VERBINDLICHKEITEN 

I. Verbindlichkeiten gegenüber 
Gliederungen 

5.508,69 4.857,5 

Il. Rückzahlungsverpflichtungen aus 
der staatlichen Teilfinanzierung 

0,00 0, 

III. Verbindlichkeiten gegenüber 0,00 
Kreditinstituten 

IV. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen 
Darlehensgebern 

169,98 134,08 

V. sonstige Verbindlichkeiten 0,00 

Summe 5.678,67 4.991,63 

Reinvermögen der Gesamtpartei 14.366,65 13.036,09 

positiv (+) oder negativ (-1 
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Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG (Fortsetzung) 

IGeGesamteinnahmen, Gesamtausgaben, Überschüsse oder Defizite sowie Reinvermögen der drei
Gliederungsebenen Bundesverband, Landesverbände und der ihnen nachgeordneten 

bietsverbände 

Gesamteinnahmen Gesamtausgaben 
Überschüsse (+) 

oder 
Defizite (-) 

Berichtsjahr 
E, Cent 

Vorjahr 
E, Cent 

Berichtsjahr 
E, Cent 

Vorjahr 
E, Cent 

Berichtsjahr 
E, Cent 

Vorjahr 
E, Cent 

Bundesverba 11.868,58 9.492,31 12.497,17 9.030,21 -628,59 462,10 
Landesverbä 4.855,78 3.883,07 2.896,63 3.029,85 1.959,15 853,22 
KKW'
Frankfurt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Summe 
einschließlic 
h 
innerpartetlic 
0 

16.724,36 13.375,38 15.393,80 12.060.06 1 330,56 1.315,32 

innerparteilich 
e Zuschüsse 400,00 0,00 400,00 0,00 

' 

0,00 
..-

0,00 

Summe 
ohne 
innerparteilic 
he 

16.324,36 13.375,38 14.993,80 12.060,06 1 330,56 1 315,32 

Reinvermögen 

Berichtsjahr 
E, Cent 

Vorjahr 
E, Cent 

Bundesverba 6.954,56 7.583,15 
Landesverb& 7.412,09 5.452,94 
KPAV 
Frankfurt 0 ,00 0,00

Summe 14.366,65 13.036,09 
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Gesonderte Ausweise und Erläuterungen 

A. Zuwendungen (eingezahlte Mitglieds- oder Mandatsträgerbeiträge 
oder rechtmäßig erlangte Spenden) natürlicher Personen (§ 24 Abs. 8 
i. V. m. § 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PartG) 

Summe der Zuwendungen natürlicher Personen 
(Einnahmenrechnung, Spalte I + Spalte 2 + Spalte 3) 16.256,55E 

abzüglich nicht zweifelsfrei zuzuordnender Zuwendungen 
(z.B. Bagatellspenden aus „Tellersammlungen" und 
gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 6 zulässige „anonyme" Spenden)  0,00E 

abzüglich 
Spenden mittels Bargeld, die den Betrag von 
1.000 e übersteigen (§ 25 Abs. 1 Satz 2 PartG) 0,00E 

abzüglich 
Summe der Zuwendungen natürlicher Personen 
soweit sie den Betrag von 3.300 E übersteigen 0,00E 

Summe der Zuwendungen im Sinne 
von § 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PartG 16.256,55E 

B. Ausweis der Spenden, Mitgliedsbeiträge (ab Rechenschaftsjahr 2017) 
und Mandatsträgerbeiträge an die Partei oder einen oder mehrere 
ihrer Gebietsverbände, deren Gesamtwert im Rechnungsjahr 10.000 
übersteigt (§ 25 Abs. 3 PartG) 

Dem Bundesverband der Partei oder einer oder mehrerer ihrer Gebiets-
verbände sind keine Spenden, Mitgliedsbeiträge und Mandatsträgerbeiträge 
zugewandt worden, deren Gesamtwert im Rechnungsjahr 10.000 E 
übersteigt. Ein entsprechender Ausweis entfällt daher. 

C. Unternehmenstätigkeit (§ 19a Abs. 4 PartG) 
Ein entsprechender Ausweis entfällt. 

D. Anzahl der Mitglieder zum 31. Dezember des Rechnungsjahres 
(§ 24 Abs. 10 PartG) 
Am 31. Dezember des Rechnungsjahres waren 133 Personen Mitglieder der 
Partei. 

E. Politischen Jugendorganisationen zweckgebunden zugewandte öffentliche 
Zuschüsse (§ 24 Abs. 12 PartG) 
Ein entsprechender nachrichtlicher Ausweis entfällt. 
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C. Erläuterungen 

I. Erläuterungen zur Rechnungslegung allgemein 

Mit dem vorliegenden Rechenschaftsbericht für das Jahr 2022 gibt der 
Vorstand der Partei nach den Vorschriften des Gesetzes über die 
politischen Parteien (Parteiengesetz — PartG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Januar 1994 (BGBl I, S. 149), zuletzt geändert 
durch das Gesetz zur Änderung des Parteiengesetzes und anderer Gesetze 
vom 18. August 2021 (BGBl I, S. 3436), wahrheitsgemäß und nach 
bestem Wissen und Gewissen öffentlich Rechenschaft über die Herkunft 
und die Verwendung der Mittel sowie über das Vermögen der Partei zum 
Ende des Kalenderjahres (Rechnungsjahres). 

Dem Rechenschaftsbericht ist gemäß § 24 Abs. 9 PartG eine Zusammen-
fassung vorangestellt. 
In den Rechenschaftsbericht der Gesamtpartei sind gemäß § 24 Abs. 3 
Satz 1 PartG die Rechenschaftsberichte jeweils getrennt nach Bundesver-
band und Landesverband aufgenommen worden. Außer dem 
Bundesverband und den Landesverbänden Bayern und Berlin bestanden 
2022 keine weiteren Landesverbände. Es bestand noch ein 
nachgeordneter Gebietsverband Frankfurt ohne eigene Kassenführung. 
Die Landesverbände haben gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 PartG ihren 
Rechenschaftsberichten eine lückenlose Aufstellung aller Zuwendungen 
je Zuwender/in mit Namen und Anschrift beigefügt. Der Bundesverband 
hat diese Aufstellungen zur Ermittlung der jährlichen Gesamthöhe der 
Zuwendungen je Zuwender/in zusammengefasst. 

Sach-, Werk- und Dienstleistungen, die Parteien außerhalb eines 
Geschäftsbetriebes üblicherweise unentgeltlich zur Verfügung stellen, 
sind gemäß § 26 Abs. 4 Satz 2 PartG als Einnahmen unberücksichtigt 
geblieben. 

Von der in § 28 Abs. 1 PartG eingeräumten Möglichkeit, in der 
Vermögensbilanz allein Vermögensgegenstände mit einem 
Anschaffungswert von im Einzelfall mehr als 5.000 E (inklusive 
Umsatzsteuer) aufzuführen, ist Gebrauch gemacht worden. 

Im Übrigen sind alle Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerte 
vollständig in den Rechenschaftsbericht aufgenommen. 

Im Übrigen wurden die handelsrechtlichen Vorschriften über die 
Rechnungslegung, insbesondere zu Ansatz und Bewertung von 
Vermögensgegenständen, beachtet, soweit sie gemäß § 24 Abs. 2 PartG 
entsprechend gelten. 

Drucksache 21/5150 Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 

DIE FRAUEN 2022

– 38 –



II. Erläuterungen zur Vermögensbilanz 

Die Partei verfügt über keine Beteiligungen im Sinne von § 24 Abs. 7 Nr. 1 
letzter Satz PartG. Ein entsprechender Ausweis entfällt daher. 

Es bestehen keine Beteiligungen der Partei an Medienunter-
nehmen. Ein entsprechender Ausweis entfällt daher. 

Die Partei verfügt über kein Haus- und Grundvermögen/keine 
Beteiligungen an Unternehmen. 

III. Erläuterungen der Sonstigen Einnahmen 

Sonstige Einnahmen bestehen über 7,81E aus einer Gutschrift 
des Internetanbieters Strato. 

In der Einnahmenrechnung sind unter der Position „Sonstige 
Einnahmen" keine Einnahmen enthalten, die im Einzelfall die 
Summe von 10.000 übersteigen. Ein entsprechender Ausweis 
entfällt daher. 

Die Partei hat im Rechnungsjahr keine Erbschaften oder 
Vermächtnisse erhalten, deren Gesamtwert 10.000 € übersteigt. 
Ein entsprechender Ausweis entfällt daher. 

Würzburg, 12.10.2023 

Adelheid Wohifart 
Schatzmeisterin des Bundesverbandes 

Feministische Partei DIE FRAUEN 
(Als gemäß § 23 Abs. 1 Satz 6 PartG zuständiges Vorstandsmitglied) 

Prüfungsvermerk gemäß § 30 PartG 
(Prüfungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, unter den Voraussetzungen des § 23 Abs. 2 Satz 2 PartG 
gegebenenfalls auch eines vereidigten Buchprüfers oder einer Buchprüfungs-
gesellschaft) 
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Dipl.-Kfm. LI 
HARRY HASELOFF n 

Prüfungsvermerk 

Ich habe den Rechenschaftsbericht der Feministischen Partei DIE FRAUEN für das Kalenderjahr 
2022 in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang geprüft. Dieser Rechenschaftsbericht der 
Gesamtpartei setzt sich aus den Rechenschaftsberichten der Bundespartei und von zwei 
Landesverbänden sowie eines Kreisverbandes zusammen. Weitere Landesverbände sowie 
nachgeordnete Gebietsverbände haben nicht bestanden. 

Meine Prüfung hat sich gemäß § 29 Absatz 1 PartG auf die Angaben in den 
Rechenschaftsberichten und die Buchführungen der Bundespartei sowie der Landesverbände 
Bayern und Berlin erstreckt. Der Kreisverband Frankfurt hatte weder Einnahmen noch Ausgaben 
und auch keine Vermögensgegenstände oder Verbindlichkeiten. Meine Prüfung erstreckte sich 
auch auf die das Vorjahr betreffenden Angaben. 

Die Buchführung und die Aufstellung der Rechenschaftsberichte der Bundespartei und der 
Landesverbände nach den Vorschriften des Parteiengesetzes liegen in der Verantwortung der 
jeweiligen Vorstände. Der Rechenschaftsbericht der Gesamtpartei wurde von einem vom 

Parteitag gewählten für die Finanzangelegenheiten zuständigen Vorstandmitglied des 

Bundesvorstandes zusammengefügt und unterzeichnet. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage 

der von mir in dem beschriebenen Umfang durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 

Rechenschaftsbericht abzugeben. 

Ich habe meine Prüfung der Angaben in den oben genannten Rechenschaftsberichten nach § 29 

PartG in entsprechender Anwendung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 

Prüfung der Angaben in den Rechenschaftsberichten so zu planen und durchzuführen, dass 

Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften mit hinreichender Sicherheit 

erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse und das 

wirtschaftliche und rechtliche Umfeld sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 

berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des jeweiligen 

rechnungsiegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in der 

jeweiligen Buchführung und in den oben genannten Rechenschaftsberichten überwiegend auf 

der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 

Grundsätze zur Rechnungslegung und der wesentlichen Einschätzungen des jeweiligen 

Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des jeweiligen Rechenschaftsberichts. 

Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine 

Beurteilung der in die Prüfung einbezogenen Angaben in den Rechenschaftsberichten bildet. 

Nach meiner pflichtgemäßen Prüfung aufgrund der Bücher und Schriften der Partei sowie der 

von den Vorständen erteilten Aufklärungen und Nachweise entspricht der Rechenschaftsbericht 

in dem geprüften Umfang (§ 29 Abs. 1 PartG) den Vorschriften des Parteiengesetzes. 

Berlin, 22. Dezember 2023 

Dipl.-Kfm. Harry Hasesloff 
Wirtschaftsprüfer 

iRTsctiAi 15. 1 
PRUFEF (1)-/ 7

IE ‘"/ 
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1 
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Partei des Fortschritts 
Rechenschaftsbericht für das Jahr 2022 
gemäß §§ 23 ff. Parteiengesetz (PartG) 

Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG 

Einnahmen- und Ausgabenrechnung 

Einnahmen der Gesamtpartei 

Berichtsjahr 
€, Cent % 

Vorjahr 
€, Cent % 

1.627,00 

0,00 

1.618,30 
0,00 

83,77 
0,00 

0,00 

1.681,13 

0,00 

92,68 

31,88 

0,00 

31,71 

0,00 

1,64 
0,00 

0,00 

32,94 

0,00 

1,82 

775,00 

0,00 

1.513,00 
0,00 

492,06 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.598,68 

14,41 

0,00 

28,13 

0,00 

9,15 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

48,31 

1. Mitgliedsbeiträge 

2. Mandatsträgerbeiträge und ähnliche 
regelmäßige Beiträge 

3. Spenden von natürlichen Personen 

4. Spenden von juristischen Personen 

5. Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit 

5a. Einnahmen aus Beteiligungen 

6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen 

7. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von 
Druckschriften und Veröffentlichungen und 
sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit 

8. staatliche Mittel 

9. sonstige Einnahmen 

Summe 5.102,88 100,00 5.378,74 100,00 

Ausgaben der Gesamtpartei 

0,00 

303,89 

0,00 

4,88 

0,00 

218,86 

0,00 

3.57

1. Personalausgaben 

2. Sachausgaben 

a) des laufenden Geschäftsbetriebes 

b) für allgemeine politische Arbeit 689,40 11,08 402,04 6,57 

c) für Wahlkämpfe 2.049,24 32,93 2.868,72 46,85 

d) für die Vermögensverwaltung 3,30 
einschließlich sich hieraus ergebender 217,45 3,49 201,80 
Zinsen 

e) sonstige Zinsen 0,00 0,00 0,00 0,00 

f) im Rahmen einer Unternehmenstätigkeit 1.739,15 27,95 944,59 
15,43 

g) sonstige Ausgaben 1.224,01 19,67 1.487,50 24,29 

Summe 6.223,14 100,00 6.123,51 100,00 

/ Überschuss (+) oder Defizit (-) -1.120,26 / -744,77 
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Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG (Fortsetzung) 

Vermögensbilanz 

Besitzposten der Gesamtpartei 

Berichtsjahr Vorjahr 
€, Cent €, Cent 

A. ANLAGEVERMÖGEN 

I. Sachanlagen 

1. Haus- und Grundvermögen 0,00 0,00 
2. Geschäftsstellenausstattung 145,00 179,01 

II. Finanzanlagen 

1. Beteiligungen an Unternehmen 0,00 0,00 

2, sonstige Finanzanlagen 0,00 0,00 

B. UMLAUFVERMÖGEN 

I. Forderungen an Gliederungen, 0,00 0,00 
II. Forderungen aus der staatlichen 

Teilfinanzierung, 0,00 0,00 

III. Geldbestände, 931,76 828,01 
IV. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 

Summe 1.076,76 1.007,02 

Schuldposten der Gesamtpartei 

A. RÜCKSTELLUNGEN 

I. Pensionsverpflichtungen 0,00 0,00 

II. sonstige Rückstellungen 2.677,50 1.487,50 

B. VERBINDLICHKEITEN 

I. Verbindlichkeiten gegenüber 
Gliederungen, 

II. Rückzahlungsverpflichtungen aus 
der staatlichen Teilfinanzierung, 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

III. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten, 

IV. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen 
Darlehensgebern, 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

V. sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 

Summe 2.677,50 1.487,50 
Reinvermögen der Gesamtpartei 

-1.600,74 -480,48 positiv (+) oder negativ (-) 
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Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG (Fortsetzung) 

Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben, Uberschüsse oder Defizite sowie Reinvermögen der drei 
Gliederungsebenen Bundesverband, Landesverbände und der ihnen nachgeordneten 
Gebietsverbände 

Gesamteinnahmen Gesamtausgaben 
Überschüsse (+) 

oder 
Defizite (-) 

Berichtsjahr 
€, Cent 

Vorjahr 
€, Cent 

Berichtsjahr 
€, Cent 

Vorjahr 
€, Cent 

Berichtsjahr 
€, Cent 

Vorjahr 
€, Cent 

Bundesverband 5.102,88 5.378,74 6.223,14 6.123,51 -1.120,26 -744,77 
Landesverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
nachgeordnete 
Gebietsverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Summe 
einschließlich 
innerparteilicher 
Zuschüsse 

5.102,88 5.378,74 6.223,14 6.123,51 -1.120,26 -744,77 

innerparteiliche 
Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Summe 
ohne 
Innerparteiliche 
Zuschüsse 

5.102,88 5.378,74 6.223,14 6.123,51 -1.120,26 -744,77 

Reinvermögen 

Berichtsjahr 
€, Cent 

Vorjahr 
€, Cent 

Bundesverband -1.600,74 -480,48 
Landesverbände 0,00 0,00 
nachgeordnete 
Gebietsverbände 0,00 0,00

Summe -1.600,74 -480,48 
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Gesonderte Ausweise und Erläuterungen 

A. Zuwendungen (eingezahlte Mitglieds- oder Mandatsträgerbeiträge 
oder rechtmäßig erlangte Spenden) natürlicher Personen (§ 24 Abs. 8 
i. V. m. § 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PartG) 

Summe der Zuwendungen natürlicher Personen 
(Einnahmenrechnung, Spalte 1 + Spalte 2 + Spalte 3) 3.245,30 € 

abzüglich 
nicht zweifelsfrei zuzuordnender Zuwendungen 
(z.B. Bagatellspenden aus „Tellersammlungen" und 
gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 6 zulässige „anonyme" Spenden) 

abzüglich 
Spenden mittels Bargeld, die den Betrag von 
1.000 € übersteigen (§ 25 Abs. 1 Satz 2 PartG) 

abzüglich 
Summe der Zuwendungen natürlicher Personen 
soweit sie den Betrag von 3.300 € übersteigen 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

Gegebenenfalls: 

abzüglich 
in früheren Rechenschaftsberichten 
zu Unrecht ausgewiesener Zuwendungen 0,00 € 

Summe der Zuwendungen im Sinne 
von § 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PartG 3.245,30 € 

B. Ausweis der Spenden, Mitgliedsbeiträge und Mandatsträgerbeiträge an die 
Partei oder einen oder mehrere ihrer Gebietsverbände, deren Gesamtwert 
im Rechnungsjahr 10.000 € übersteigt (§ 25 Abs. 3 PartG) 

Dem Bundesverband der Partei oder einer oder mehrerer ihrer Gebietsverbände 
sind keine Spenden, Mitgliedsbeiträge und Mandatsträgerbeiträge zugewandt 
worden, deren Gesamtwert im Rechnungsjahr 10.000 € übersteigt. Ein 
entsprechender Ausweis entfällt daher. 

C. Unternehmenstätigkeit (§ 19a Abs. 4 PartG) 

Im Rechnungsjahr wurden aus Unternehmenstätigkeit (§ 24 Abs. 4 Nr. 5 PartG) 
83,77 € Einnahmen erzielt. 
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Im Rechnungsjahr wurden Ausgaben in Höhe von 1.739,15 E im Rahmen einer 
Unternehmenstätigkeit aufgewendet (§ 24 Abs. 5 Nr. 2f PartG). 

D. Anzahl der Mitglieder zum 31. Dezember des Rechnungsjahres 
(§ 24 Abs. 10 PartG) 

Am 31. Dezember des Rechnungsjahres waren 170 Personen Mitglieder der 
Partei. 

E. Politischen Jugendorganisationen zweckgebunden zugewandte öffentliche 
Zuschüsse (§ 24 Abs. 12 PartG) 

Ein entsprechender nachrichtlicher Ausweis entfällt. 

F. Erläuterungen 

I. Erläuterungen zur Rechnungslegung allgemein 

Mit dem vorliegenden Rechenschaftsbericht für das Jahr 2022 gibt der 
Vorstand der Partei nach den Vorschriften des Gesetzes über die 
politischen Parteien (Parteiengesetz — PartG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Januar 1994 (BGBl I, S. 149), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl I, S. 3436), 
wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen öffentlich 
Rechenschaft über die Herkunft und die Verwendung der Mittel sowie 
über das Vermögen der Partei zum Ende des Kalenderjahres 
(Rechnungsjahres). 

Dem Rechenschaftsbericht ist gemäß § 24 Abs. 9 PartG eine Zusammen-
fassung vorangestellt. 

In den Rechenschaftsbericht der Gesamtpartei sind gemäß § 24 Abs. 3 
Satz 1 PartG die Rechenschaftsberichte jeweils getrennt nach Bundesver-
band und Landesverband sowie die Rechenschaftsberichte der 
nachgeordneten Gebietsverbände je Landesverband aufgenommen 
worden. Die Landesverbände und die ihnen nachgeordneten 
Gebietsverbände haben gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 PartG ihren 
Rechenschaftsberichten eine lückenlose Aufstellung aller Zuwendungen je 
Zuwender mit Namen und Anschrift beigefügt. Der Bundesverband hat 
diese Aufstellungen zur Ermittlung der jährlichen Gesamthöhe der 
Zuwendungen je Zuwender zusammengefasst. 

Sach-, Werk- und Dienstleistungen, die Parteien außerhalb eines 
Geschäftsbetriebes üblicherweise unentgeltlich zur Verfügung gestellt 
werden, sind gemäß § 26 Abs. 4 Satz 2 PartG als Einnahmen 
unberücksichtigt geblieben. 
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Im Übrigen sind alle Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerte 
vollständig in den Rechenschaftsbericht aufgenommen. 

Von der in § 28 Abs. 1 PartG eingeräumten Möglichkeit, in der 
Vermögensbilanz allein Vermögensgegenstände mit einem 
Anschaffungswert von im Einzelfall mehr als 5.000 € (inklusive 
Umsatzsteuer) aufzuführen, ist kein Gebrauch gemacht worden. 

Von der in § 28 Abs. 3 PartG Gliederungen unterhalb der Landesverbände 
eingeräumten Möglichkeit, Einnahmen und Ausgaben im Jahr des Zu-
beziehungsweise Abflusses zu verbuchen, auch wenn die jeweiligen 
Forderungen beziehungsweise Verbindlichkeiten bereits im Vorjahr 
entstanden sind, ist kein Gebrauch gemacht worden. 

Vermögensgegenstände sind gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 PartG mit den 
Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige 
Abschreibungen angesetzt worden. Im Bereich des Haus- und 
Grundvermögens sind gemäß § 28 Abs. 2 Satz 2 PartG keine planmäßigen 
Abschreibungen erfolgt. 

Im Übrigen wurden die handelsrechtlichen Vorschriften über die 
Rechnungslegung, insbesondere zu Ansatz und Bewertung von 
Vermögensgegenständen, beachtet, soweit sie gemäß § 24 Abs. 2 PartG 
entsprechend gelten. 

II. Erläuterungen zur Vermögensbilanz 

1. Auflistung der Beteiligungen an Unternehmen nach § 24 Abs. 6 Nr. 1 
A. H 1 PartG sowie deren im Jahresabschluss aufgeführten un-
mittelbaren und mittelbaren Beteiligungen (§ 24 Abs. 7 Nr. 1 PartG) 

Die Partei verfügt über keine Beteiligungen im Sinne von § 24 Abs. 7 
Nr. 1 letzter Satz PartG. Ein entsprechender Ausweis entfällt daher. 

2. Benennung der Hauptprodukte von Medienunternehmen, soweit 
Beteiligungen an diesen bestehen (' 24 Abs. 7 Nr. 2 PartG) 

Es bestehen keine Beteiligungen der Partei an Medienunternehmen. 
Ein entsprechender Ausweis entfällt daher. 

3. Bewertung des Haus- und Grundvermögens und der Beteiligungen an 
Unternehmen nach dem Bewertungsgesetz (( 24 Abs. 7 Nr. 3 PartG) 

Die Partei verfügt über kein Haus- und Grundvermögen/keine 
Beteiligungen an Unternehmen. 

III. Erläuterungen der Sonstigen Einnahmen 
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1. Aufgliederung und Erläuterung der Sonstigen Einnahmen, die bei 
einer der in § 24 Abs. 3 PartG aufgeführten Gliederungen mehr als 2 
vom Hundert der Summe der Einnahmen nach § 24 Abs. 4 Nr. 1 bis 6 
PartG ausmachen (( 27 Abs. 2 Satz 1 PartG) 

Die Sonstigen Einnahmen machen bei keiner der in § 24 Abs. 3 PartG 
aufgeführten Gliederungen der Partei mehr als 2 vom Hundert der 
Summe der Einnahmen nach § 24 Abs. 4 Nr. 1 bis 6 PartG aus. Ein 
entsprechender Ausweis entfällt daher. 

2. Offenlegung von Sonstigen Einnahmen, die im Einzelfall die Summe 
von 10.000 E übersteigen (' 27 Abs. 2 Satz 2 PartG) 

In der Einnahmenrechnung sind unter der Position „Sonstige 
Einnahmen" keine Einnahmen enthalten, die im Einzelfall die Summe 
von 10.000E übersteigen. Ein entsprechender Ausweis entfällt daher. 

3. Verzeichnis der Erbschaften und Vermächtnisse, deren Gesamtwert 
10.000 e übersteigt (. 27 Abs. 2 Satz 3 PartG) 

Die Partei hat im Rechnungsjahr keine Erbschaften oder 
Vermächtnisse erhalten, deren Gesamtwert 10.000 € übersteigt. Ein 
entsprechender Ausweis entfällt daher. 

IV. Sonstige Erläuterungen 

entfällt 

Bremen, 12.08.2023 

Patrick Söhnen, 
Bundesschatzmeister Partei des 

Fortschritts 
(Als gemäß § 23 Abs. 1 Satz 6 PartG 

zuständiges Vorstandsmitglied) 

Köln, 14.08.2023 

Lukas Sieper, 
Parteisprecher Partei des 

Fortschritts 
(Als gemäß § 23 Abs. 1 Satz 6 PartG 

zuständiges Vorstandsmitglied) 
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Dresden, 16.08.2023 

Erik Oetjen, 
Vorstandsvorsitzender Partei des 

Fortschritts 
(Als gemäß § 23 Abs. 1 Satz 6 PartG 

zuständiges Vorstandsmitglied) 

Prüfungsvermerk gemäß § 30 PartG 
(Prüfungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, unter den Voraussetzungen des § 23 Abs. 2 Satz 2 PartG 
gegebenenfalls auch eines vereidigten Buchprüfers oder einer Buchprüfungs-
gesellschaft) 
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HERBER NIEWELT WITZEL 

Prüfungsvermerk 

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem beigefügten Rechenschaftsbericht für das 
Kalenderjahr 2022 der Partei des Fortschritts den folgenden uneingeschränkten 
Prüfungsvermerk erteilt: 

„Wir haben den Rechenschaftsbericht der Partei des Fortschritts für das Kalenderjahr 2022 

in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang geprüft. Dieser Rechenschaftsbericht 
der Gesamtpartei setzt sich aus den Rechenschaftsberichten der Bundespartei zusammen. 
Unsere Prüfung hat sich gemäß § 29 Abs. 1 PartG auf die Angaben in den 
Rechenschaftsberichten und die Buchführungen der Bundespartei erstreckt". 

Der Rechenschaftsbericht der Gesamtpartei wurde von uns nur auf formale und rechnerische 

Richtigkeit geprüft. 

Die Buchführung und die Aufstellung des Rechenschaftsberichts der Bundespartei nach den 

Vorschriften des Parteiengesetzes liegen in der Verantwortung des Vorstands. Der 

Rechenschaftsbericht der Gesamtpartei wurde von einem für die Finanzangelegenheiten nach 

der Satzung zuständigen Gremium gewählten Mitglied des Bundesvorstands zusammengefügt 

und unterzeichnet. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns in dem beschriebenen 

Umfang durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Rechenschaftsbericht abzugeben. 

Wir haben unsere Prüfung der Angaben in dem oben genannten Rechenschaftsbericht nach 

§ 29 PartG, d. h. mit der im folgenden Absatz geschilderten Begrenzung, in entsprechender 

Anwendung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung der Angaben in 

dem Rechenschaftsbericht so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße 

gegen die gesetzlichen Vorschriften mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
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HERBER NIEWELT WITZEL 

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des jeweiligen rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in der jeweiligen Buchführung und in dem 
oben genannten Rechenschaftsbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Grundsätze zur Rechnungslegung und der 

wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 

Rechenschaftsberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 

Grundlage für unsere Beurteilung der in die Prüfung einbezogenen Angaben in dem 

Rechenschaftsbericht bildet. 

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften, wonach lediglich Teile der Rechenschaftslegung der 

Gesamtpartei Gegenstand unserer Prüfung waren, gilt unser folgendes Urteil über den 

Rechenschaftsbericht der Gesamtpartei auch nur insoweit: 

Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung aufgrund der Bücher und Schriften der Partei sowie der 

von den Vorständen erteilten Aufklärungen und Nachweise entspricht der Rechenschaftsbericht 

in dem geprüften Umfang (§ 29 Abs. 1 PartG) den Vorschriften des Parteiengesetzes. 

Fulda, den 8. Januar 2024 

HNW Herber Niewelt Witzel Gmb 

Wirtschaftsprüfungsgese 

Michael Herber 

Wirtschaftsprüfer 

14•N`A
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Partei Recht & Freiheit Partei 

Rechenschaftsbericht für das Jahr 2022 

gemäß §§ 23 ff. Parteiengesetz (PartG) 

Zusammenfassung gemäß§ 24 Abs. 9 PartG 

Einnahmen- und Ausgabenrechnung Berichtsjahr Vorjahr 
€ % € % 

Einnahmen der Gesamtnartei 

1. Mitgliedsbeiträge 0,00 0,0% 0,00 
2. Mandatsträgerbeiträge und ähnliche 0,00 0,0% 0,00 

regelmäßige Beiträge
3. Spenden von natürlichen Personen 0,00 0,0% 0,00 
4. Spenden von juristischen Personen 0,00 0,0% 0,00 
5. Einnahmen aus 0,00 0,0% 0,00 

Unternehmenstätigkeit
5a. Einnahmen aus Beteiligungen 0,00 0,0% 0,00 
6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen 0,00 0,0% 0,00 
7. Einnahmen aus Veranstaltungen, 0,00 0,0% 0,00 

Vertrieb von Druckschriften und
Veröffentlichungen und sonstiger mit
Einnahmen verbundener Tätigkeit

8. staatliche Mittel 0,00 0,0% 0,00 
9. sonstige Einnahmen 159.133,39 100,0% 0,00 

Summe 159.133,39 100,0% 0,00 0,0% 

Aus11aben der Gesamtoartei 

1. Personalausgaben 0,00 0,0% 0,00 
2. Sachausgaben

a) des laufenden Geschäftsbetriebes 3.151,07 86,5% 0,00 
b) für allgemeine politische Arbeit 0,00 0,0% 0,00 
c) für Wahlkämpfe 0,00 0,0% 0,00 
d) für die Vermögensverwaltung 0,00 0,0% 0,00 

einschließlich sich hieraus
ergebender Zinsen

e) sonstige Zinsen 493,88 13,5% 0,00 

0 im Rahmen einer Unternehmenstätigk 0,00 0,0% 0,00 
g) sonstige Ausgaben 0,00 0,0% 0,00 

Summe 3.644,95 100,0% 0,00 

Überschuss(+) oder Defizit(-) 155.488,44 0,00 

Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode Drucksache 21/5150

Recht und Freiheit 2022

– 57 –



Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG (Fortsetzung) 

Vermögensbilanz 

Besitzposten der Gesamtpartei 

Berichtsjahr 
E % 

Vorjahr 
E

200.000,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

10.638,11 
0,00 

94,9% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 

5,1% 
0,0% 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

A. ANLAGEVERMÖGEN 
I. Sachanlagen 

1. Haus- und Grundvermögen 
2. Geschäftsstellenausstattung 

II. Finanzanlagen 
1. Beteiligungen an Unternehmen 
2. sonstige Finanzanlagen 

B. UMLAUFVERMÖGEN 
I. Forderungen aus der staatlichen 

Teilfinanzierung 
II. Geldbestände 
III. sonstige Vermögensgegenstände 

Summe 210.638,11 100,0% 0,00 

Schuldposten der Gesamtpartei 

A. RÜCKSTELLUNGEN 
I. Pensionsverpflichtungen 0,00 0,0% 0,00 
II. sonstige Rückstellungen 1.500,00 2,7% 0,00 

B. VERBINDLICHKEITEN 
I. Rückzahlungsverpflichtungen aus 

der staatlichen Teilfinanzierung 
0,00 0,0% 0,00 

II. Verbindlichkeiten gegenüber 53.649,67 97,3% 0,00 
Kreditinstituten 

III. Verbindlichkeiten gegenüber 
sonstigen Darlehensgebern 

0,00 0,0% 0,00 

IV. sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,0% 0,00 

Summe 55.149,67 100,0% 0,00 

Vermögen der Gesamtpartei positiv (+) oder negativ (-) 155.488,44 0,00 
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Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG (Fortsetzung) 

Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben, Überschüsse oder Defizite sowie Reinvermögen 
der drei Gliederungsebenen Bundesverband, Landesverbände und der ihnen nachgeordneten Gebietsverbände 

Gesamt- 
einnahmen 

Gesamt- 
einnahmen 

Gesamt- 
ausgaben 

Gesamt- 
ausgaben 

Überschüsse 
(+) 

oder 
Defizite (-) 

Überschüsse 
(+) 

oder 
Defizite H 

Berichtsjahr 
C 

Vorjahr 
E 

Berichtsjahr 
E 

Vorjahr 
f 

Berichtsjahr 
E 

Vorjahr 
f 

Bundesverband 159 133,39 0,00 3 644,95 0,00 155 488,44 0,00 

Landesverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

Summe einschließlich innerparteilicher Zuschüsse 159 133,39 0,00 3 644,95 0,00 155 488,44 0,00 

innerparteiliche Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 

Summe ohne innerparteiliche Zuschüsse 159 133,39 0,00 3 644,95 0,00 155.488,44 0,00 

Reinvermögen Reinvermögen 
Berichtsjahr 

€ 

Vorjahr 
E 

Bundesverband 155 488,44 0,00 

Landesverbände 0,00 0,00 

nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 0,00 

Summe 155 488,44 0,00 
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Einnahmerechnung gemäß § 24 Abs. 4 PartG 

innahmeg 1. 
Mitglieds- 

beiträge 

2. 
Mandats- 

träger- 
beiträge 

und 
ähnliche 

regelmäßige 
Beträge 

3 
Spenden 

von 
natürlichen 
Personen 

4. 
Spenden 

von 
juristischen 

Personen 

5. 
Einnahmen 

aus 

Unternehmens- 
taug,keit 

5a 
Einnahmen 

aus 
Beteiligunge 

n 

6 
Einnahmen 

aus 

sonstigem 
VerrnOgen 

7 
Einnahmen 

aus 
Veranstaltung 
en, Vertrieb 
von Druck- 

schriflen und 
Ver-

offenthchunge 
n 

und sonstiger 
mit

Emnahmen 
verbun-
dener 

8 
staatliche 

Mittel 

9 
sonstige 

tuutahrnen 

I0 
Zuschusse 

von 
Gliederunge 

n 

II 
Gesamt-
emnamen 
nach den 
Nummern 

1 bis 10 

E E e t € € € € E € € t 
Bundesverband 159 133,39 159 133.39 
Landesverband Baden-Württemberg 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 

ILandesverband Bayern 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt - - - - - - - - - - - 
Landesverband Berlin 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landesverband Brandenburg 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt - - - 
Landesverband Bremen I 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landesverband Hamburg I 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landesverband Hessen I 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 1 
Landesverband Mecklenburg-Vorpommem 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 1 - - - - - - - - - - - -
Landesverband Niedersachsen 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 1 
Landesverband Nordrhein-Westfalen 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 1 
Landesverband Rheinland-Pfalz 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landesverband Saarland 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landesverband Sachsen I 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 1 
Landesverband Sachsen-Anhalt 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 1 
Landesverband Schleswig-Holstein -

nachgeordnete Gebietsverbande 
Gesamt - - - - - 
Landesverband Thunngen I 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Summe Bundesverband 159 133.39 159 133.39 
Summe Landesverbände 
Summe 
nachgeordnete 
Gebietsverbände 

-

Summe Gesamtpartei 159 133,39 159 133.39 

Drucksache 21/5150 Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 

Recht und Freiheit 2022

– 60 –



Ausgaberechnung gemäß § 24 Abs. 5 PartG 

Atmaben I. 
Personal- 
ausgaben 

2 3 
Zuschusse an 
Gliederungen 

4 
Gesamt. 
ausgaben 
nach den 
Nummern 

1 bis 3 

Uherschuss 
(+) 
oder 

Defizit ( 0 

a) 
des laufenden 

Geschafls- 
betriebes 

b) 
fur 

allgemeine 
politische 

Arbeit 

c) 
fur 

Wahlkampfe 

d) 
fur die 

Verrnogens- 
verwaltung 

einschließlich 
sich hieraus 
ergebender 

Zinsen 

e) 
sonstige 
Zinsen 

0 
im Rahmen 

einer 
Unternehmen 

s-tatigkeit 

g) 
sonstige 

Ausgaben 

e E E E E e e e e f f 
Bundesverband 3.151,07 493,88 3 644.95 155 488,44 
Landesverband Baden-Württemberg 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt - 0,00 
Landesverband Bayern 0.00 
nachgeordnete Gebietsverbande 0.00 
Gesamt - 0,00 
Landesverband Berlin 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt - - 0.00 
Landesverband Brandenburg 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbande 0,00 
Gesamt - 0,00 
Landesverband Bremen 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Hamburg 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt - - 0,00 
Landesverband Hessen 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 1 000 
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 1 0.00 
Landesverband Niedersachsen 0.00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 1 0.00 
Landesverband Nordrhein-Westfalen 000 
nachgeordnete Gebietsverbande 0.00 
Gesamt 1 - 0.00 
Landesverband Rheinland-Pfalz 0.01., 
nachgeordnete Gebietsverbände 400 
Gesamt 0.00 
Landesverband Saarland 0.00 
nachgeordnete Gebietsverbande 0.00 
Gesamt 0.00 
Landesverband Sachsen 0.00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0.00 
Gesamt 1 400 
Landesverband Sachsen-Anhalt 0.00
nachgeordnete Gebietsverbände 0.00 
Gesamt 1 0,00 
Landesverband Schleswig-Holstein 

.... 
0.00

nachgeordnete Gebietsverbände 0.00 
Gesamt 000 
Landesverband Thüringen 0.00
nachgeordnete Gebietsverbande 0 00
Gesamt 0 00.
Summe Bundesverband 3 151,07 493,88 . 3 944,95 155 488.44 
Summe Landesverbande 0 90 

0,00 Summe nachgeordnete Gebe 
Summe Gesamtpartei 3 151,07 493,88 3 04495 0,1.0 
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Vermögensbilanz gemäß § 24 Abs. 6 PartG 

Besitzposten 

A. Anlagevermögen B Umlaufvermögen 
C. Gesamt 

Besitzposten
(Summe aus A 

und B) 
1. 

Sachanlagen 
11 

Finanzanlagen 
1_ 

Forderungen 
an 

Gliederungen 

II. 
Forderungen 

aus 
der 

staatlichen 
Teilfinanzier 

ung 

111 
Geldbestände 

IV. 
sonstige 

Vermögens-
gegenstande 

1. 
Haus- und 
Grundver- 

mögen 

2. 
Geschäfts- 

stellen- 
ausstattung 

I. 
Beteiligunge 

n an 
Unternehmen 

2. 
sonstige 

Finanzanlage 
n 

E E E € E E E E f 
Bundesverband 200.000,00 10.638,11 210 638,1 1 
Landesverband Baden-Württemberg 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt - - 
Landesverband Bayern 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt - - - - - - - 
Landesverband Berlin 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt - - - 
Landesverband Brandenburg 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt - - - 
Landesverband Bremen 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt - - 
Landesverband Hamburg 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt - - 

..-
- 

Landesverband Hessen 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 1 - - - 
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 1 - - - - - 
Landesverband Niedersachsen 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 1 - - - - -
Landesverband Nordrhein-Westfalen 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 1 - - - - 
Landesverband Rheinland-Pfalz 

. 

nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt - - - 
Landesverband Saarland -
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt - - 
Landesverband Sachsen 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 1 - - - 
Landesverband Sachsen-Anhalt 

,._ 

nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 1 - 
Landesverband Schleswig-Holstein 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt - 
Landesverband Thüringen 

-iii 

nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Summe Bundesverband 200.000,00 10 638,1 1 210 630. 1 1 

Summe Landesverbände 
Summe nachgeordnete Gebie' 
Summe Gesamtpartei 200 000,00 10 638,1 1 -210 ,.;i‘ I I 
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Vermögensbilanz gemäß § 24 Abs. 6 PartG (Fortsetzung) 

Schuldposten 

A Rückstellungen B Verbindlichkeiten 
C Gesamte 

Schuldposten 
(Summe von A 

und B) 
1. 

Pensions- 
verpflichtung 

en 

II. 
sonstige 

Rückstellunge 
n 

1 
Verbindlichk 

eilen 
gegenüber 

Gliederungen 

11 
Rückzahlung 

s- 
verpflichtung 

en 
aus 
der 

staatlichen 
Teilfinanzier 

ung 

111, 
Verbindlichkeit 
en gegenüber 

Kreditinstituten 

1\," 
Verbindlichk 

eilen 
gegenüber 
sonstigen 

Darlehensge 
bern 

V 
sonstige 

Verbindlichke 
iten 

e e e e e f e 
Bundesverband 1 500,00 53 649,67 55 149,67 
Landesverband Baden-Württemberg 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landesverband Bayern 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landesverband Berlin 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landesverband Brandenburg 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landesverband Bremen 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landesverband Hamburg 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landesverband Hessen 
nachgeordnete Gebietsverbande 
Gesamt 1 
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 1 - 
Landesverband Niedersachsen 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 1 
Landesverband Nordrhein-Westfalen 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 1 
Landesverband Rheinland-Pfalz 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landesverband Saarland 

. 

nachgeordnete Gebietsverbande 
Gesamt 
Landesverband Sachsen 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 1 
Landesverband Sachsen-Anhalt 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 1 
Landesverband Schleswig-Holstein 
nachgeordnete Gebietsverbande 
Gesamt 
Landesverband Thüringen 
nachgeordnete Gebietsverbande 
Gesamt 
Summe Bundesverband 1 500,00 53 649.67 55 144 6" 

Summe Landesverbände 
Summe nachgeordnete Gcbie 
Summe Gesamtpartei 1 500,00 5.5 649.6' 5' 149.6" 

Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode Drucksache 21/5150

Recht und Freiheit 2022

– 63 – 



Vermögensbilanz gemäß § 24 Abs. 6 PartG (Fortsetzung) 

Reinvermöeen 

e 
(positiv oder negativ) 

Bundesverband 155.488,44 
Landesverband Baden-Württemberg 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Bayern 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Berlin 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Brandenburg 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Bremen 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Hamburg 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Hessen 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Mecklenburg-Vorpor 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Niedersachsen 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Nordrhein-Westfalen 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Rheinland-Pfalz 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 

Landesverband Saarland 0,00 

nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 

Gesamt 0,00 

Landesverband Sachsen 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 

Gesamt 0,00 
Landesverband Sachsen-Anhalt 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 

Gesamt 0,00 
Landesverband Schleswig-Holstein 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Sachsen 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 

Summe Bundesverband 155 488,44 
Summe Landesverbände 0,00 

Summe nachgeordnete Gebietsverbal 0,00 

Summe Gesamtpartei 155 488,44 
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Gesonderte Ausweise und Erläuterungen 

A. Zuwendungen (eingezahlte Mitglieds- oder Mandatsträgerbeiträge oder rechtmäßig 
erlangte Spenden) natürlicher Personen (§ 24 Abs. 8 i. V. m. § 18 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 3 PartG) 

Summe der Zuwendungen natürlicher Personen 
(Einnahmenrechnung, Spalte 1 + Spalte 2 + Spalte 3) 0 £ 

abzüglich 
nicht zweifelsfrei zuzuordnender Zuwendungen 
(z.B. Bagatellspenden aus „Tellersammlungen" und 
gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 6 zulässige „anonyme" Spenden) 0 £ 

abzüglich 
Spenden mittels Bargeld, die den Betrag von 
1.000 übersteigen (§ 25 Abs. 1 Satz 2 PartG) 0 £ 

abzüglich 
Summe der Zuwendungen natürlicher Personen 
soweit sie den Betrag von 3.300 £ übersteigen 0 £ 

Gegebenenfalls: 

abzüglich 
in früheren Rechenschaftsberichten 
zu Unrecht ausgewiesener Zuwendungen 0 £ 

Summe der Zuwendungen im Sinne 
von § 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PartG  0 E 

B. Ausweis der Spenden, Mitgliedsbeiträge und Mandatsträgerbeiträge an die Partei oder 
ihre Gliederungen, deren Gesamtwert im Rechnungsjahr 10.000 E übersteigt 
(§ 25 Abs. 3 PartG) 

Dem Bundesverband der Partei oder einer oder mehrerer ihrer Gebietsverbände sind keine 
Spenden, Mitgliedsbeiträge und Mandatsträgerbeiträge zugewandt worden, deren Gesamtwert 
im Rechnungsjahr 10.000 E übersteigt. Ein entsprechender Ausweis eneilt daher. 

C. Unternehmenstätigkeit (§ 19a Abs. 4 PartG) 

Ein entsprechender Ausweis entfällt. 
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D. Anzahl der Mitglieder zum 31. Dezember des Rechnungsjahres (§ 24 Abs. 10 PartG) 

Am 31. Dezember des Rechnungsjahres waren sieben Personen Mitglieder der Partei. 

E. Politischen Jugendorganisationen zweckgebunden zugewandte öffentliche Zuschüsse 
(§ 24 Abs. 12 PartG) 

Ein entsprechender nachrichtlicher Ausweis entfällt. 

F. Erläuterungen 

I. Erläuterungen zur Rechnungslegung allgemein 

Mit dem vorliegenden Rechenschaftsbericht für das Jahr 2022 gibt der Vorstand der 
Partei nach den Vorschriften des Gesetzes über die politischen Parteien (Parteiengesetz 
— PartG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBI I, S. 149), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl I, S. 3436), 
wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen öffentlich Rechenschaft über 
die Herkunft und die Verwendung der Mittel sowie über das Vermögen der Partei zum 
Ende des Kalenderjahres (Rechnungsjahres). 

Dem Rechenschaftsbericht ist gemäß § 24 Abs. 9 PartG eine Zusammenfassung 
vorangestellt. 

In den Rechenschaftsbericht der Gesamtpartei sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 PartG die 
Rechenschaftsberichte jeweils getrennt nach Bundesverband und Landesverband sowie 
die Rechenschaftsberichte der nachgeordneten Gebietsverbände je Landesverband 
aufgenommen worden. Die Landesverbände und die ihnen nachgeordneten 
Gebietsverbände haben gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 PartG ihren Rechenschaftsberichten 
eine lückenlose Aufstellung aller Zuwendungen je Zuwender mit Namen und Anschrift 
beigefügt. Der Bundesverband hat diese Aufstellungen zur Ermittlung der jährlichen 
Gesamthöhe der Zuwendungen je Zuwender zusammengefasst. 

Sach-, Werk- und Dienstleistungen, die Parteien außerhalb eines Geschäftsbetriebes 
üblicherweise unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, sind gemäß § 26 Abs. 4 Satz 
2 PartG als Einnahmen unberücksichtigt geblieben. 

Von der in § 28 Abs. 1 PartG eingeräumten Möglichkeit, in der Vermögensbilanz allein 
Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von im Einzelfall mehr als 5.000 
E (inklusive Umsatzsteuer) aufzuführen, ist kein Gebrauch gemacht worden. 

Von der in § 28 Abs. 3 PartG Gliederungen unterhalb der Landesverbände eingeräumten 
Möglichkeit, Einnahmen und Ausgaben im Jahr des Zu- beziehungsweise Abflusses zu 
verbuchen, auch wenn die jeweiligen Forderungen beziehungsweise Verbindlichkeiten 
bereits im Vorjahr entstanden sind, ist kein Gebrauch gemacht worden, da Gliederungen 
unterhalb des Bundesverbandes nicht vorhanden sind. 
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Im Übrigen sind alle Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerte vollständig in den 
Rechenschaftsbericht aufgenommen. 

Vermögensgegenstände sind gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 PartG mit den Anschaffungs-
und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. 
Im Bereich des Haus- und Grundvermögens sind gemäß § 28 Abs. 2 Satz 2 PartG keine 
planmäßigen Abschreibungen erfolgt. 

Im Übrigen wurden die handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung, 
insbesondere zu Ansatz und Bewertung von Vermögensgegenständen, beachtet, soweit 
sie gemäß § 24 Abs. 2 PartG entsprechend gelten. 

II. Erläuterungen zur Vermögensbilanz 

1. Auflistung der Beteiligungen an Unternehmen nach § 24 Abs. 6 Nr. 1 A. IL 1 PartG 
sowie deren im Jahresabschluss aufgeführten unmittelbaren und mittelbaren 
Beteiligungen (§ 24 Abs. 7 Nr. 1 PartG) 

Die Partei verfiigt über keine Beteiligungen im Sinne von § 24 Abs. 7 Nr. 1 letzter 
Satz PartG. Ein entsprechender Ausweis entfällt daher. 

2. Benennung der Hauptprodukte von Medienunternehmen, soweit Beteiligungen an 
diesen bestehen (§ 24 Abs. 7 Nr. 2 PartG) 

Es bestehen keine Beteiligungen der Partei an Medienunternehmen. Ein 
entsprechender Ausweis entfällt daher. 

3. Bewertung des Haus- und Grundvermögens und der Beteiligungen an 
Unternehmen nach dem Bewertungsgesetz (§ 24 Abs. 7 Nr. 3 PartG) 

Bewertung zum Stichtag des Zuganges mit dem Verkaufspreis im Jahre 2024, da 
nicht von wesentlichen Wertänderungen zwischen Zugang und Verkauf 
ausgegangen wird. 

Das Grundstück wurde im Wege des Erbganges erworben und mit dem 
Verkehrswert angesetzt. 
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III. Erläuterungen der Sonstigen Einnahmen 

1. Aufgliederung und Erläuterung der Sonstigen Einnahmen, die bei einer der in 
§ 24 Abs. 3 PartG aufgeführten Gliederungen mehr als 2 vom Hundert der Summe 
der Einnahmen nach § 24 Abs. 4 Nr. 1 bis 6 PartG ausmachen (§ 27 Abs. 2 
Satz 1 PartG) 

Die sonstigen Einnahmen betreffen eine Erbschaft. Die Bewertung des 
Grundstückes, das im Nachlass vorhanden war, erfolgte zum Verkehrswert 
mit 

200.000,00 EUR 

Abzuziehen davon waren zwei Darlehn 
mit Valuta von insgesamt 

Die Darlehnsvaluta wurden mit dem Nennwert 
bewertet, da verzinslich. 

Hinzu kamen flüssige Mittel in Höhe von 

Zwischensumme Erbschaft 

Rentenservice 
Knappschaft Bahn-See, 
Rente nach Verrechnung mit Rückforderung 

Allianz, Rente 

- 54.263,34 EUR 

+ 12.885,25 EUR 

158.621,91 EUR 

14,96 EUR 

147,68 EUR 

348,84 EUR 

159,133.39 EUR 

2. Offenlegung von Sonstigen Einnahmen, die im Einzelfall die Summe von 10.000 
übersteigen (§ 27 Abs. 2 Satz 2 PartG) 

Verweis auf III. 1. 

3. Verzeichnis der Erbschaften und Vermächtnisse, deren Gesamtwert 10.000 
übersteigt (§ 27 Abs. 2 Satz 3 PartG) 

Heyer, Irmgard, Dreihügelstraße 34 c, 44805 Bochum 158.621,91 EUR 
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IV. Sonstige Erläuterungen 

Vorjahresangaben erfolgten mit null Euro, da die Partei im Vorjahr noch nicht 
als Partei im Sinne des Parteiengesetzes bestand. 

;•,? reC244_f71: Z/7' 

0 2/291S 

efri c 1O-1- atA-, rsim 

Castrop-Rauxel, 27. Dezember 2024 

L::r4jc4 w‘c-r727_.e rs 4 

iektt,rde cl (e--( C i 4L2-e 

Manfred Pickst 
(als gemäß § 23 Abs. 1 Satz 6 PartG 

zuständiges Vorstandsmitglied) 
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PRÜFUNGSVERMERK 
GEMÄß § 30 ABSATZ 2 UND 3 PARTEIENGESETZ 

RECHT & FREIHEIT PARTEI 
FÜR DAS JAHR 2022 

Ich habe den Rechenschaftsbericht der Recht & Freiheit Partei für das Kalenderjahr 2022 in 
dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang geprüft. 

Landesverbände und nachgeordnete Gebietsverbände sind nicht vorhanden. 

Meine Prüfung hat sich gemäß § 29 Absatz 1 Parteiengesetz auf die Angaben im Rechen-
schaftsbericht und der Buchführung des Bundesverbandes bezogen. 

Die Vorjahresangaben habe ich nicht geprüft. 

Die Aufstellung des Rechenschaftsberichtes nach den Vorschriften des Parteiengesetzes liegt 
in der Verantwortung des Vorstandes. Der Rechenschaftsbericht der Gesamtpartei wurde von 
einem ftir die Finanzangelegenheiten zuständigen Vorstandsmitglied des Bundesvorstandes 
zusammengefügt und unterzeichnet. Meine Aufgabe ist es, auf Grundlage der von mir in dem 
beschriebenen Umfang durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Rechenschaftsbe-
richt abzugeben. 

Ich habe meine Prüfung der Angaben in dem oben genannten Rechenschaftsbericht nach § 29 
Parteiengesetz in entsprechender Anwendung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des jeweiligen rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in der jeweiligen Buch-
führung und in dem oben genannten Rechenschaftsbericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der allgemeinen Grundsätze zur 
Rechnungslegung und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstandes sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Rechenschaftsberichtes. 

Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine 
Beurteilung der in die Prüfung einbezogenen Angaben im Rechenschaftsbericht bildet. 

Nach meiner pflichtgemäßen Prüfung aufgrund der Bücher und Schriften der Partei so-
wie der von den Vorständen erteilten Aufklärungen und entspricht der Rechenschaftsbe-
richt in dem geprüften Umfang (§ 29 Absatz 1 Parteiengesetz) den Vorschriften des Par-
teiengesetzes. 

LORENZ-DOLEISCH VON DOLSPERG 
WIRTSCHAFTSPRÜFER 
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PRÜFUNGSVERMERK 
GEMÄß § 30 ABSATZ 2 UND 3 PARTEIENGESETZ 

RECHT & FREIHEIT PARTEI 
FÜR DAS JAHR 2022 

Hannover, den 27. Dezember 2024 

,ffid-020-4,-dvek 09,4 
Rainer Lorenz-Doleisch von Dolsperg 
Wirtschaftsprüfer 

LORENZ-DOLEISCH VON DOLSPERG 
WIRTSCHAFTSPRÜFER 
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Partei SGV - Solidarität, Gerechtigkeit, Veränderung 

Rechenschaftsbericht für das Jahr 
gemäß §§ 23 ff. Parteiengesetz (PartG) 

Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG 

2022 

Einnahmen- und Ausgabenrechnung 

Einnahmen der Gesamtpartei 

Berichtsjahr 
£ % 

Vorjahr 
£

1. Mitgliedsbeiträge 
2. Mandatsträgerbeiträge und ähnliche 

regelmäßige Beiträge 
3. Spenden von natürlichen Personen 
4. Spenden von juristischen Personen 
5. Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit 
5a. Einnahmen aus Beteiligungen 
6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen 
7. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von 

Druckschriften und Veröffentlichungen und 
sonstiger mit Einnahmen verbundener 
Tätigkeit 

8. staatliche Mittel 
9. sonstige Einnahmen 

1.490,00 
0,00 

3.845,82 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

320,74 

0,00 
177,40 

25,5% 
0,0% 

65,9% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
5,5% 

0,0% 
3,0% 

812,00 
0 00
, 

2.367,41 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

653,49 

0,00 
0,00 

21,2% 
0,0% 

61,8% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

17,0% 

0,0% 
0,0% 

Summe 5.833,96 100,0% 3.832,90 100,0% 

Ausgaben der Gesamtpartei 

0,00 0,0% 0,00 1. Personalausgaben 
2. Sachausgaben 

a) des laufenden Geschäftsbetriebes 2.527,62 43,8% 1.215,55 71,1% 

b) für allgemeine politische Arbeit 3.242,06 56,2% 0,00 0,0% 
c) für Wahlkämpfe 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

d) für die Vermögensverwaltung einschließlich 0,00 0,0% 0,0% 
sich hieraus ergebender Zinsen 0,00 

e) sonstige Zinsen 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

0 im Rahmen einer Unternehmenstätigkeit 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

g) sonstige Ausgaben 0,00 0,0% 494,36 28,9% 

Summe 5.769,68 100,0% 1.709,91 100,0% 

überschuss (+) oder Defizitt7) 64,28 2.122,99 

Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode Drucksache 21/5150

SGV 2022

– 73 –



Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG (Fortsetzung) 

Vermögensbilanz 

Besitzposten der Gesamtpartei 

Berichtsjahr 
E % 

Vorjahr 
E % 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

3.853,27 
0,00 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

100,0% 
0,0% 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

2.122,99 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

1,00 
0,00 

A. ANLAGEVERMÖGEN 
I. Sachanlagen 

1. Haus- und Grundvermögen 
2. Geschäftsstellenausstattung 

II. Finanzanlagen 
I. Beteiligungen an Unternehmen 
2. sonstige Finanzanlagen 

B. UMLAUFVERMÖGEN 
I. Forderungen an Gliederungen 
II. Forderungen aus der staatlichen 

Teilfinanzierung 
III. Geldbestände 
IV. sonstige Vermögensgegenstände 

Summe 3.853,27 100,0% 2.122,99 100,0% 

Schuldposten der Gesamtpartei 

0,00 
1.666,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,0% 
100,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

A. ROCKSTELLUNGEN 
I. Pensionsverpflichtungen 
11. sonstige Ruckstellungen 

B. VERBINDLICHKEITEN 
I. Verbindlichkeiten gegenüber Gliederungen 
II. Rückzahlungsverpflichtungen aus 

der staatlichen Teilfinanzierung 
III. Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten 
IV. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen 

Darlehensgebern 
V. sonstige Verbindlichkeiten 

Summe 1.666,00 100,0% 0,00 100,0% 

Reinvermögen der Gesamtpartei positiv (+) oder negativ ( 2.187,27 2.122,99 
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Einnahmerechnung gemäß § 24 Aba. 4 PartG 

Einnahmen I . 
Mngheds. 
beiträge 

2
Mandats. 

träger. 
bedräge 

und 
ähnliche 

ragelmarage 
Beträge 

Spenden 
von 

rten.lehen 
Patenten 

Spunden 
von sun 

jurimulten 

P',.... 

5 
Etnnehrn. 

Unternehmens- 
labilen 

5a. 
Einnehmen 

au, 
Heuentungen 

6 
Einnahmen 

auf 
smnaugen‚ 

V.".4.. 

7
Ltnnehmen aus 
Veranstaltungen. 

Verneab von 
Druck. 

schrillen und Ver. 
oflentlichungen 

und somager nur 
Einnehmen 

v.... * 
darr Tiugket 

5
euall3che 

Atmet 

9
auve le 

Einnehmen 

35 
ac Zu haase 
net 

GIedenntim 

I L
Ga...n, 
etnnamen 
ruch 6•5 
...tern 
16u IG 

E E E 6 6 E 

Bundesverb.d 1.090,00 E 3.845.52 E 320,74 E 177,40E 5 1133.90 

Landesverband BademWOrnemberg 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 

Landesverband Bayern 

nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 

Landesverband Berlin 
• 

nachgeordnete Gebieteverbinde 
Gesamt 

Landesnerbend Brendenburg 

eachg.rdnete Gebieliverbende 

Geseen 

Landesverbrind Bremen 

nachgeordnet< Gebielsverbände 

Gesamt 

Landesverband Harnburg 

nachgeordremeGebmtsverbände 

Gesem, 

Undesverband Hessen 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 
Lendeseerband Mecklenburg-Vorpommern 

nuhgeordnec Gebetsverbände 

Gesontl 

Landesterbend Nederembace 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gosaml 

Lundeaverband Nordrbeimeieefalen 
nachgeordnee Gebetenerbände 

Gesamt 

Lendesnerbend Rheinland-Pfalz

nachgeordnet° Gebtelseerbend< 

Gasamt 3 
Londesverbund Saarland 

I, 

nachgeordnete Gablersverbände 

pesene 

Landesverband Suchen 

nachtmordnale Gebetsverbände 

Gesamt L 
Landesverband Sacheemalhall 

nacItg.rdnere Gebietsverbände 
Gesamt 

Landesenbend Schlenvig.Holstein 

nachgeordnete Gebetsverbände 
Gesamt • 

Undenverband 'Märingen 

nachgeordnete Gebietsverbände

Gesamt • 

Summe Bundeaverbend 1.490.00 3145.82 320.74 157,40 5 131.96 

Summe Lendszverbände 

Summe 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Summe Gesamtpartei 5490.00 3.545.12 320,74 377,40 ¶ 531 96 
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AusRaberechnun2 gemäß 24 Abs. 5 PartG 
AUSEaben 1 

Personal. 
ausgaben 

1 
Sachausgaben 

des laufenden 
Geschäfts- 
beineben 

2. 
Sachausgaben 

6) 
für allgemeine 

pol.rehe Arbeit 

2 
Stichausgaben 

62r Wahlkampfe 

2 
Seehautgaben 

d) 
ft. die Vennagens- 

verwaltung 
ernschlteßlich sich 
hier aus ergebender 

Zinsen 

2 — 3 
Sachnusgaben 

c) 
sonstnge Zinsen 

2 
Sachaufgaben 

2 
im Rahmen einer 
Umemelunens- 

langtfei, 

2 
Sachausgaben 

g) 
sonnige Ausgaben 

LischUu< len 
Ghedcrungen 

4 
Gesamt-
ausgaben 
nach den 

Nununcrn 
I ins 3 

E e e E E 1 E E E E 

Bundesverband 2 527.62 E 3 242.06E a,00 E 5 769.68 

Landesverband Baden-Württemberg 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gessunt I 
Landesverband Bayern 

nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt I 
Landesverband Berlm 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 1 1 
Landesverband Brandenburg 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 1 

Landesverband Bremen 

nachgeordnete Gebietsverbands 

Gesamt 1 
Landesverband Hamburg 
nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 1 

Landesverband liessen 

nachgcordnete Gebietsverbrinde 
Gesamt 1 

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 1 

Landesverband Niederaachen 

nachgeordnete Gebtenverbände 

Gesamt I 
Landesverband Nordrhein Westfehen 
nachgeordnete Gebietsverbande 

Gesaut 1 

Landesverband Rheinland-Pfal6

nachgeordnete Getnetsverbande 

Gesamt 1 
Landesverband Saarland 

nueligeordnete Gebienverbande 
Gesamt 1 
Landesverband Sachsen 

nachgeordnete Getimtsverbände 

;Gesamt I 
Landeascrband Sachsen-AMull 

nachgeordnete Gebrebverbande 
Gnamt I 
Landesverband Schleswig-Holstern 
nachgeordnele Gebietsverbände 
Gesamt I 
Landesverband Thun gen 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 

Summe Bundesverbo 2.527,62 3 242,06 5 769.68 

Summe Landesverbal 

Summe nachgeordnet 
Summe Gesannpenn 2.527,62 3 242,06 5 769,68 

Uberschun • . 
0CICI 

64,28 

0.99 

0,00 

0,00 

0,30 

0,99 

0,00 

200 

0,90 

0,90 

0,93 

0.00 

000 

0.30 

200 
0.00 

0,00 

0.00 

0,00 

0330 

0W 
3.90 

0.00 
090 

000 

0.30 

0.00 

0,00 

0.90 

G00 

000 

090 

0.00 
0.90 

0.90 

000 

0,00 

090 

0,00 
0,00 

0.00 
000 
OW 

0,00 

G 90 

64.28 

aco 
0,00 

64,28 
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Vermögensbilanz gemäß § 24 Abs. 6 PartG 

Besitzposten A Anlagevermögen 
I 

Sachanlagen 
I 

Heu, und Grundver- 
mögen 

A Anlagevermögen 
I 

Sachanlagen 
2 

Guehalls- 
stellen- 

ausstattung 

A Anlagevermogen 
II 

Finanzanlagen 
I 

Beteiligungen an 
Unternehmen 

A Anlagevermögen 
II 

Finanzanlagen 
2 

sonsuge 
Finanzanlagen 

e 
Umlaufvermögen I 

Forderungen 
an 

Gliederungen 

Ei 
Umlaufvermögen 

II 
Forderungen 

aus der staatlichen 
Tett finanzierung 

8 
Umlaufvermogen 

III 
Geldbestande 

B Umlaufvermögen 
IV 

sonsitge 
Vermögens- 
ii8.3,(Ind< 

C Gesamt 
besitzposten 

(Summe aus A 
und 8) 

E t € f E E e € t 

Bundesverband 3 853,27 E 3 851,27 

Landesverband Baden-Wüntemberg 
nachgeordnete Gebersverbamte 
Gesamt 

Landesverband Bayern 
nachgeordnete Gebietsverbande 
Gesamt 

Landesverband Berlin 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 

Landesverband Brandenburg 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 

Landuverband Bremen 

nachgeordnete Gebietsverbande 
Gesamt 
Landuverband Hamburg 
nachgeordnete Gebietsverbande 
Gesamt 

Landesverband Hessen 
nachgeordnete Gebtetsverbande 
Gesamt 
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 

Landesverband Niedersachsen 
nachgeordnete Gebietsverbende 
Gesamt 
Landesverband Nordzhein-Westfalen 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landuverband Rheinland-Pfalz -

nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 

Landesverband Saarland 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landesverband Sachsen 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landesverband Sachsen-Anhalt 
nachgeordnete Gebretsverbände 
Gesamt 
Landesverband Schleswig-Holstein 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt -t 
Landesverband Thüringen -

nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Summe Bundesverband 3 853.27 3 O3.27 

Summe Landesverbande 
Summe nachgeordnete Gebietsverbände 
Summe Gesamtpanel 3 853,27 3 853.27 
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Vermögensbilanz gemäß § 24 Abs. 6 PartG (Fortsetzung) 

Schuldposten A. Rückstellungen 
I 

Penstims- 
verpflicht.gen 

A Rückstellungen 
II 

sonstige 
Rückstellungen 

8 Verbindlichkeiten 
I 

Verbindlichkeiten 
gegenüber 

Gliederungen 

B 
Verbindlichkeiten 

II 
Ruckzahlungs- 
verpfIrchtungen 

aus 
der staatlichen 

Teilfinanzierung 

B Verbindlichkeiten 
III 

Verbindlichkeiten 
gegenuber 

Kreditinstituten 

B 
Verbindlichkeiten 

IV 
Verbindlichkeiten 

gegenuber 
sonstigen 

Darlehensgebern 

B Verbindlichkeiten 
V 

sonstige 
Verbindlichkeiten C Gesamte

Schuldposten 
(Summe von A 

und B, 

E E E f e E E 

Bundesverband I 666,00 E : 666.00 

Landesverband Baden-Wurnemberg 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landesverband Bayern 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landesverband Berlin 
nachgeordnete Gebietsverbande 
Gesamt 

t 
Landesverband Brandenburg 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landesverband Bremen 
nachgeordnete Gebietsverbande 
Gesamt 
Landesverband Hamburg 
nachgeordnete Gebietsverbande 
Gesamt 
Landesverband Hessen 
nachgeordnete Gebietsverbande 
Gesamt 
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern 
'nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landesverband Niedersachsen 

r 

nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landesverband Nordrhein-Westfalen 
nachgeordnete Gebietsverbande 
Gesamt 
Landesverband Rheinland-Pfalz 
nachgeordnete Gebietsverbände t 
Gesamt 
Landesverband Saarland 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landesverband Sachsen 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesanu 
Landesverband Sachsen-Anhalt 
nachgeordnete Gebietsverbände 
Gesamt 
Landesverband Schleswig-Holstein 
nachgeordnete Gebietsverbande 
Gesamt 

---, 

Landesverband Thüringen 
nachgeordnete Gebietsverbande 
Gesamt 
Summe Bundesverband 1 666,00 tbb.'.),:' 

Summe Landesverbände 
Summe nachgeordnete Gebietsverbände 
Summe Gesamtpartei 1666,00 1 f, (,.,,,,,, 
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Vermögensbilanz gemäß § 24 Abs. 6 PartG (Fortsetzung) 

Reinvermöeen 

E 
(positiv oder negativ) 

Bundesverband 2.187,27 

Landesverband Baden-Württemberg 0,00 

nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 

Gesamt 0,00 

Landesverband Bayern 0,00 

nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 

Gesamt 0,00 

Landesverband Berlin 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 

Gesamt 0,00 

Landesverband Brandenburg 0,00 

nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 

Gesamt 0,00 
Landesverband Bremen 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Hamburg 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Hessen 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Niedersachsen 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Nordrhein-Westfalen 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Rheinland-Pfalz 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Saarland 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Sachsen 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Sachsen-Anhalt 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Schleswig-Holstein 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Landesverband Thüringen 0,00 
nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 
Gesamt 0,00 
Summe Bundesverband 2.187,27 

Summe Landesverbände 0,00 
Summe nachgeordnete Gebietsverbände 0,00 

Summe Gesamtpartei 2. 187,27 
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Erläuterungsteil gemäß § 24 Abs. 7 ff. PartG 

A. Zuwendungen (eingezahlte Mitglieds- oder Mandatsträgerbeiträge oder rechtmäßig 
erlangte Spenden) natürlicher Personen 
(§ 24 Abs.8 i.V.m. § 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PartG) 

Summe der Zuwendungen natürlicher Personen 
(Einnahmerechnung, Spalte 1 + Spalte 2 + Spalte 3 

5.335,82 

abzüglich 
nicht zweifelfrei zuzuordnender Zuwendungen 
(z.Bsp. Bagatellspenden aus „Tellersammlungen", 
„GoFund" und gemäß § 25 Abs. 1 Satz 2 PartG 
zulässige „anonyme" Spenden) 

0,00 € 

abzüglich 
Spenden mittels Bargeld, die den Betrag von 1.000 € 
übersteigen (§ 25 Abs. 1 Satz 2 PartG) 

0,00 € 

abzüglich 
Summe aus Zuwendungen natürlicher Personen, 
soweit sie den Betrag von 3.300 € übersteigen 

0,00 € 

abzüglich 
in früheren Finanzberichten zu Unrecht 
ausgewiesener Zuwendungen 

0,00 € 

Summe der Zuwendungen im Sinne von 
§ 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PartG 5.335,82 € 

B. Ausweis der Spenden, Mitgliedsbeiträge und Mandatsträgerbeiträge an die Partei oder 
einen oder mehrere Gebietsverbände, deren Gesamtwert im Rechnungsjahr 10.000 € 
übersteigt (§ 25 Abs. 3 PartG) 

Dem Bundesverband der Partei oder einer oder mehrere ihrer Gebietsverbände sind keine 
Spenden, Mitgliedsbeiträge und Mandatsträgerbeiträge zugewandt worden, deren Gesamtwert 
im Rechnungsjahr € 10.000,-- übersteigt. Ein entsprechender Ausweis entfällt daher. 

C. Unternehmenstätigkeit (§ 19a Abs.4 PartG) 

Ein entsprechender Ausweis entfällt. 

D. Anzahl der Mitglieder zum 31. Dezember des Rechnungsjahres (§ 24 Abs. 10 PartG) 

Am 31. Dezember 2022 waren 108 Personen Mitglieder der Partei. 

E. Politischen Jugendorganisationen zweckgebunden zugewandte öffentliche Zuschüsse 
(§ 24 Abs. 12 PartG) 

Ein entsprechender nachrichtlicher Ausweis entfällt. 
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Erläuterungsteil gemäß § 24 Abs. 7 ff. PartG (Fortsetzung) 

F. Erläuterungen 
I. Erläuterungen zur Rechnungslegung allgemein 

Mit dem vorliegenden Rechenschaftsbericht für das Jahr 2022 gibt der Bundesvorstand der Partei nach 
den Vorschriften des Gesetzes über die politischen Parteien (Parteiengesetz - PartG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl I, S. 149), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 10. August 2021 (BGBl I, S. 3436), wahrheitsgemäß und nach besten Wissen und Gewissen 
öffentlich Rechenschaft über die Herkunft und die Verwendung der Mittel sowie über das Vermögen 
der Partei zum Ende des Kalenderjahres (Rechnungsjahres). 

Dem Rechenschaftsbericht ist gemäß § 24 Abs. 9 eine Zusammenfassung vorangestellt. 

In den Rechenschaftsbericht der Gesamtpartei sind alle die gesetzlichen Vorgaben betreffenden 
Vorgänge des Bundesverbandes eingegangen. Die zum Jahresende konsolidierten Landesverbände 
arbeitet ohne eigene Mittel und können daher auch keinen eigenen Finanzbericht erstellen. Damit 
entfällt der Ausweis einer lückenlosen Aufstellung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 PartG über alle 
Zuwendungen je Zuwender mit Namen und Anschrift durch den Landesverband. Die Bundespartei 
versichert, dass alle Einkünfte, Zuwendungen und Ausgaben grundsätzlich nur über den Bundesverband 
abgewickelt werden. 

Sach-, Werk- und Dienstleistungen, die Parteien außerhalb eines Geschäftsbetriebes üblicherweise 
unentgeltlich zu Verfügung gestellt werden, sind gemäß § 26 Abs. 4 Satz 2 PartG als Einnahmen 
unberücksichtigt geblieben. 

Im Übrigen sind alle Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerte vollständig in den 
Rechenschaftsbericht aufgenommen. 

Von der in § 28 Abs. 1 PartG eingeräumten Möglichkeit, in der Vermögensbilanz allein Vermögens-
gegenstände mit einem Anschaffungswert von im Einzelfall mehr als 5.000 € (inklusive Umsatzsteuer) 
aufzuführen, ist kein Gebrauch gemacht worden. 

Die Partei hat keine Gliederungen unterhalb der bestehenden Landesverbände. Von der in § 28 Abs. 3 
PartG eingeräumten Möglichkeit für Gliederungen unterhalb der Landesverbände, Einnahmen und 
Ausgaben im Jahr des Zu- bzw. Abflusses zu verbuchen, auch wenn die jeweiligen Forderungen bzw. 
Verbindlichkeiten bereits im Vorjahr entstanden sind, ist kein Gebrauch gemacht worden. 

Soweit vorhanden wurden Vermögensgegenstände gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 PartG mit den 
Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. 

Im Übrigen wurden die handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung, insbesondere zu 
Ansatz und Bewertung von Vermögensgegenständen, beachtet, soweit sie gemäß § 24 Abs. 2 PartG 
entsprechend gelten. 

ll. Erläuterungen zur Vermögensbilanz 

1. Auflistungen der Beteiligungen im Sinne von § 24 Abs. 6 Nr. 1 A. II. 1 PartG sowie deren im 
Jahresabschluss aufgeführten unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen (§ 24 Abs. 7 Nr. 1 
PartG) 

Die Partei verfügt über keine Beteiligungen im Sinne von § 24 Abs. 7 Nr. 1 letzter Satz PartG. Ein 
entsprechender Ausweis entfällt daher. 
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Erläuterungsteil gemäß § 24 Abs. 7 ff. PartG (Fortsetzung) 

2. Benennung der Hauptprodukte von Medienunternehmen, soweit Beteiligungen an diesen 
bestehen (§24 Abs. 7 Nr. 2 PartG) 

Die Partei verfügt über keine Beteiligungen an Medienunternehmen. Ein entsprechender Ausweis 
entfällt daher. 

3. Bewertung des Haus- und Grundvermögens und der Beteiligung an Unternehmen nach dem 
Bewertungsgesetz (§ 24 Abs. 7 Nr. 3 PartG) 

Die Partei verfügt über kein Haus- oder Grundvermögen / keine Beteiligung an Unternehmen. 

III. Erläuterungen der sonstigen Einnahmen 

1. Aufgliederungen und Erläuterungen der sonstigen Einnahmen, die bei einer der in § 24 Abs. 3 PartG 
aufgeführten Gliederungen mehr als 2/100 der Summe der Einnahmen nach § 24 Abs. 4 Nr.1 bis 6 
PartG ausmachen (§27 Abs. 2Satz 1 PartG) 

Die sonstigen Einnahmen machen bei keiner der in § 24 Abs. 3 PartG aufgeführten Gliederungen 
der Partei mehr als 2 vom Hundert der Summe der Einnahmen nach § 24 Abs. 4 Nr. 1 bis 6 PartG 
aus. Ein entsprechender Ausweis entfällt daher. 

2. Offenlegung von Sonstigen Einnahmen, die im Einzelfall die Summe von 10.000 € übersteigen (§27 
Abs. 2 Satz 2 PartG) 

In der Einnahmerechnung sind unter Position „Sonstige Einnahmen" keine Einnahmen enthalten, 
die im Einzelfall die Summe von 10.000,-- € übersteigen. Ein entsprechender Ausweis entfällt 
daher. 

3. Verzeichnis der Erbschaften und Vermächtnisse, deren Gesamtwert 10.000 € übersteigt (§ 27 Abs. 
2 Satz 3 PartG) 

Die Partei hat im Rechnungsjahr keine Erbschaften oder Vermächtnisse erhalten, deren 
Gesamtwert 10.000,-- € übersteigt. Ein entsprechender Ausweis entfällt daher. 

44 339 Dortmund, den 25.04.2024 

aiu/ucA-
Ditmar Sorge 

SGV - Geschäftsführer 

Prüfungsvermerk gemäß_§30 PartG: 

Bernd Grimm 
Generalsekretär 
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PRÜFUNGSVERMERK 
GEMÄß § 30 ABSATZ 2 UND 3 PARTEIENGESETZ 

SGV - SOLIDARITÄT, GERECHTIGKEIT, VERÄNDERUNG 
FÜR DAS JAHR 2022 

Partei SGV - Solidarität, Gerechtigkeit, Veränderung: 

Ich habe den Rechenschaftsbericht der Partei SGV - Solidarität, Gerechtigkeit, Veränderung 
für das Kalenderjahr 2022 in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang geprüft. 

Die Landesverbände 

• Bayern 
• Niedersachsen-Bremen 
• Rheinland-Pfalz/Saarland 
• Schleswig-Holstein/Hamburg 

haben keine Finanzhoheit. Daher besteht der Rechenschaftsbericht ausschließlich aus den 
Daten des Bundesverbandes. 

Meine Prüfung hat sich gemäß § 29 Absatz 1 Parteiengesetz auf die Angaben im Rechen-
schaftsbericht und der Buchführung des Bundesverbandes bezogen. 

Die Vorjahresangaben habe ich nicht geprüft. 

Die Aufstellung des Rechenschaftsberichtes nach den Vorschriften des Parteiengesetzes liegt 
in der Verantwortung des Vorstandes. Der Rechenschaftsbericht der Gesamtpartei wurde von 
einem für die Finanzangelegenheiten zuständigen Vorstandsmitglied des Bundesvorstandes 
zusammengefügt und unterzeichnet. Meine Aufgabe ist es, auf Grundlage der von mir in dem 
beschriebenen Umfang durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Rechenschaftsbe-
richt abzugeben. 

Ich habe meine Prüfung der Angaben in dem oben genannten Rechenschaftsbericht nach § 29 
Parteiengesetz in entsprechender Anwendung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des jeweiligen rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in der jeweiligen Buch-
führung und in dem oben genannten Rechenschaftsbericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der allgemeinen Grundsätze zur 
Rechnungslegung und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstandes sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Rechenschaftsberichtes. 

LORENZ-DOLEISCH VON DOLSPERG 
WIRTSCHAFTSPRÜFER 
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PRÜFUNGSVERMERK 
GEMÄß § 30 ABSATZ 2 UND 3 PARTEIENGESETZ 

SGV - SOLIDARITÄT, GERECHTIGKEIT, VERÄNDERUNG 
FÜR DAS JAHR 2022 

Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine 
Beurteilung der in die Prüfung einbezogenen Angaben im Rechenschaftsbericht bildet. 

Nach meiner pflichtgemäßen Prüfung aufgrund der Bücher und Schriften der Partei so-
wie der von den Vorständen erteilten Aufklärungen und entspricht der Rechenschaftsbe-
richt in dem geprüften Umfang (§ 29 Absatz 1 Parteiengesetz) den Vorschriften des Par-
teiengesetzes. 

Hannover, den 4. November 2024 

JP-o-dr:7,4ffle Ae4
Rainer Lorenz-Doleisch von Dolsperg 
Wirtschaftsprüfer 

6. siEcg> • • 

LORENZ-DOLEISCH VON DOLSPERG 
WIRTSCHAFTSPRÜFER 
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V-Pa rte i3
Rechenschaftsbericht für das Jahr 2022 
gemäß §§ 23 ff. Parteiengesetz (PartG) 

Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG 

Einnahmen- und Ausgabenrechnung 

Einnahmen der Gesamtpartei 

Berichtsjahr 
€ Cent % € 

Vorjahr 
Cent

46938 

0 

5614 

0 

0 

0 

0 

90 

0 

0 

0 

0 

37 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

er/. 

0% 

11% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

53407 

0 

13128 

0 

0 

0 
0 

477 

0 

0 

51 

0 

88 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

80% 

0% 

19% 
0% 
0% 

0% 
0% 

1% 

0% 
0% 

1. Mitgliedsbeiträge 

2. Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige 
Beiträge 

3. Spenden von natürlichen Personen 

4. Spenden von juristischen Personen 

5. Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit 

5a. Einnahmen aus Beteiligungen 

6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen 

7. Einnahmen aus Veranstaltungen. Vertrieb von 
Druckschriften und Veröffentlichungen und 
sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit 

8. staatliche Mittel 

9. sonstige Einnahmen 

Summe 52642 37 100% 67013 39 100 % 

Ausgaben der Gesamtpartei 

0 

21166 

0 

56 

0% 

48% 

501 

15332 

0 

19 

0% 

13% 

1. Personal ausgaben 

2. Sachausgaben 

a) des laufenden Geschäftsbetriebes 

b) für allgemeine politische Arbeit 15172 20 34% 12422 0 11% 
c) für Wahlkämpfe 2426 67 5% 87403 1 75% 
d) für die Vermögensverwaltung einschließlich 

sich hieraus ergebender Zinsen 

e) sonstige Zinsen 

0 

0 

0 

0 

0% 

0% 

0 

0 

0 

0 

0% 

0% 
f) im Rahmen einer Unternehmenstätigkeit 0 0 0% 0 0 0% 
g) sonstige Ausgaben 5570 56 13% 905 74 1 % 

Summe 44335 99 wo% 116563 94 100% 

Überschuss (+) oder Defizit (-) 8306 38 _,..„/"." -49550 55 _...„.....„..---""'-'4 
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Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG (Fortsetzung) 

Vermögensbilanz 

Besitzposten der Gesamtpartei 

Berichtsjahr Vorjahr 
€ Cent € Cent 

66406 
0 

34 
0 

58099 
0 

96 
0 

A. ANI AGEVE-RMOGEN 

I Sachanlagen 

1. Haus- und Grundvermögen 

2. Geschaftsstell enausstattung 

II. Finanzanlagen 

1 Beteiligungen an Unternehmen 

2 sonstige Finanzanlagen 

B. UMLAUFVERMOGEN 

I. Forderungen an Gliederungen, 

ll. Forderungen aus der staatlichen 
Teilfinanzierung, 

III. Geldheslande. 
IV. sonsUge Vermögensgegenstände 

Summe 66406 34 58099 96 

Schuldposten der Gesamtpartei 

0 0 0 0 

A. RÜCKSTELLUNGEN 

I Pensionsverpflichtungen 

II. sonstige Rückstellungen 

B. VERBINDLICHKEITEN 

I Ver br ndl ichxeiten gegenüber Gliederunegen. 

II. Rückzahlungsverpflichtungen aus 
der staatlichen Teilfinanzierung, 

III. Verbndichkerlen gegenüber 
Kreditinstituten, 

IV. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen 
Darlehensgebern, 

V. sonstige Verbindlichkeiten 

Summe 0 C 0 0 
Reinvermögen der Gesamtpartei 66406 34 58099 96 
positiv (+) oder negativ (-) 
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Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG (Fortsetzung) 

Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben, Überschüsse oder Defizite sowie Reinvermögen der drei 
Gliederungsebenen Bundesverband, Landesverbände und der ihnen nachgeordneten 
Gebietsverbände 

Gesamteinnahmen Gesamtausgaben 
Überschüsse (4-) 

oder 
Defizite (-) 

Berichtsjahr 
€, Cent 

Vorjahr 
€, Cent 

Berichtsjahr 
€, Cent 

Vorjahr 
€, Cent 

Behchtsj 
€, Cent 

Vorjahr 
€, Cent 

Bundesverband 52.348,12 66.248,75 53.389,60 116.352,15 -1.043,48 -50.103.40 
Landesverbände 19.279,07 22.221,33 9.929,21 21.668,48 9.349,86 552,85 
nach geordnete 
Gebietsverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

Summe 
einschließlich 
innerparteilicher 
Zuschüsse 

71,825,19 88.470,08 63.318,81 138.020,63 8.306,38 -49.550,55 

.nnerpartelliche 
Zuschüsse 

18.982,82 21.456,69 18.982,82 21.456.69 0,00 0,30 

Summe 
ohne 
i n nerparteiliche 
Zuschüsse 

52.642,37 67.013,39 44.335,99 

' 

116.563,94 8.306,38 -49.550,55 

Reinvermögen 

Berichtsjahr 
€, Cent 

Vorjahr 
€, Cent 

Bundesverband 66.406,34 58099,9E 
Landesverbände 0,00 0,0( 
nachgeordnete 
Gebietsverbände 0,00 0,(X 

Summe 66.406.34 58.099,9€ 
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Vermögensbilanz gemäß § 24 Abs. 6 PartG (Fortsetzung) 

Reinvermögen 

€ Cent 

(positiv oder negativ) 

Bundesverband 66406 34 

Landesverband Baden-Württemberg 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 0 0 

Landesverband Bayern 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 0 0 

Landesverband Berlin 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 0 0 

Landesverband Brandenburg 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 0 0 

Landesverband Bremen 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 0 0 

Landesverband Hamburg 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 0 0 

Landesverband Hessen 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 0 0 

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 0 0 

Landesverband Niedersachsen 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 0 0 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 0 0 

Landesverband Rheinland-Pfalz 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 0 0 

Landesverband Saarland 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 0 0 

Landesverband Sachsen 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 0 0 
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Vermögensbilanz gemäß § 24 Abs. 6 PartG (Fortsetzung) 

Reinvermögen 

€ Cent 

(positiv oder negativ) 

Landesverband Sachsen-Anhalt 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 0 0 

Landesverband Schleswig-Holstein 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 0 0 

Landesverband Thüringen 

nachgeordnete Gebietsverbände 

Gesamt 0 0 

Summe Bundesverband 66406 34 

Summe Landesverbände 0 0 

Summe 
nachgeordnete Gebietsverbände 0 0 

Summe Gesamtpartei 66406 34 
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Gesonderte Ausweise und Erläuterungen 

A. Zuwendungen (eingezahlte Mitglieds- oder Mandatsträgerbeiträge 
oder rechtmäßig erlangte Spenden) natürlicher Personen (§ 24 Abs. 8 
i. V. m. § 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PartG) 

Summe der Zuwendungen natürlicher Personen 
(Einnahmenrechnung, Spalte 1 + Spalte 2 + Spalte 3) 52552,37 E 

abzüglich 
nicht zweifelsfrei zuzuordnender Zuwendungen 
(z.B. Bagatellspenden aus „Tellersammlungen-  und 
gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 6 zulässige „anonyme" Spenden) 

abzüglich 
Spenden mittels Bargeld, die den Betrag von 
1.000 € übersteigen (§ 25 Abs. 1 Satz 2 PartG) 

abzüglich 
Summe der Zuwendungen natürlicher Personen 
soweit sie den Betrag von 3.300 € übersteigen 

0,00E 

0,00 € 

3400,0 € 

Gegebenenfalls: 

abzüglich 
in früheren Rechenschaftsberichten 
zu Unrecht ausgewiesener Zuwendungen 0,00 
 € 

Summe der Zuwendungen im Sinne 
von § 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PartG 49.152,37 € 

B. Ausweis der Spenden, Mitgliedsbeiträge und Mandatsträgerbeiträge an die 
Partei oder einen oder mehrere ihrer Gebietsverbände, deren Gesamtwert 
im Rechnungsjahr 10.000 E übersteigt (§ 25 Abs. 3 PartG) 

Dem Bundesverband der Partei oder einer oder mehrerer ihrer Gebietsverbände 
sind keine Spenden, Mitgliedsbeiträge und Mandatsträgerbeiträge zugewandt 
worden, deren Gesamtwert im Rechnungsjahr 10.000 £ übersteigt. Ein 
entsprechender Ausweis entfällt daher. 

C. Unternehmenstätigkeit (§ 19a Abs. 4 PartG) 

Im Rechnungsjahr wurden aus Unternehmenstätigkeit (§ 25 Abs. 4 Nr. 5 PartG) 
0,00€ Einnahmen erzielt. 
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Im Rechnungsjahr wurden Ausgaben in Höhe von 0,00E im Rahmen einer 
Unternehmenstätigkeit aufgewendet (§ 25 Abs. 5 Nr. 2f PartG). 

D. Anzahl der Mitglieder zum 31. Dezember des Rechnungsjahres 
(§ 24 Abs. 10 PartG) 

Am 31. Dezember des Rechnungsjahres waren 1127 Personen Mitglieder der 
Partei. 

E. Politischen Jugendorganisationen zweckgebunden zugewandte öffentliche 
Zuschüsse (§ 24 Abs. 12 PartG) 

Ein entsprechender nachrichtlicher Ausweis entfällt. 

F. Erläuterungen 

I. Erläuterungen zur Rechnungslegung allgemein 

Mit dem vorliegenden Rechenschaftsbericht für das Jahr 2022 gibt 
der Vorstand der Partei nach den Vorschriften des Gesetzes über die 
politischen Parteien (Parteiengesetz — PartG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl I, S. 149), zuletzt 
geändert durch das Gesetz zur Änderung des Parteiengesetzes und 
anderer Gesetze vom 10. Juli 2018 (BGBl I, S. 1116), 
wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen öffentlich 
Rechenschaft über die Herkunft und die Verwendung der Mittel 
sowie über das Vermögen der Partei zum Ende des Kalenderjahres 
(Rechnungsjahres). 

Dem Rechenschaftsbericht ist gemäß § 24 Abs. 9 PartG eine 
Zusammenfassung vorangestellt. 
In den Rechenschaftsbericht der Gesamtpartei sind gemäß § 24 Abs. 
3 Satz 1 PartG die Rechenschaftsberichte jeweils getrennt nach 
Bundesverband und Landesverband sowie die Rechenschaftsberichte 
der nachgeordneten Gebietsverbände je Landesverband 
aufgenommen worden. Die Landesverbände und die ihnen 
nachgeordneten Gebietsverbände haben gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 
PartG ihren Rechenschaftsberichten eine lückenlose Aufstellung 
aller Zuwendungen je Zuwender mit Namen und Anschrift 
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beigefügt. Der Bundesverband hat diese Aufstellungen zur 
Ermittlung der jährlichen Gesamthöhe der Zuwendungen je 
Zuwender zusammengefasst. 

Alle Sach- Wert- und Dienstleistungen werden, wie (außerhalb eines 
Geschäftsbetriebes) üblich unentgeltlich zur Verfügung gestellt und 
sind deshalb gemäß § 26 Abs. 4 Satz 2 PartG als Einnahmen 
unberücksichtigt geblieben. 

Von der in § 28 Abs. 3 PartG Gliederungen unterhalb der Landes-
verbände eingeräumten Möglichkeit, Einnahmen und Ausgaben im 
Jahr des Zu- beziehungsweise Abflusses zu verbuchen, auch wenn 
die jeweiligen Forderungen beziehungsweise Verbindlichkeiten 
bereits im Vorjahr entstanden sind, ist Gebrauch gemacht worden. 

Im Übrigen sind alle Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerte 
vollständig in den Rechenschaftsbericht aufgenommen. 

Von der in § 28 Abs. 1 PartG eingeräumten Möglichkeit, in der 
Vermögensbilanz allein Vermögensgegenstände mit einem 
Anschaffungswert von im Einzelfall mehr als 5.000 € (inklusive 
Umsatzsteuer) aufzuführen, ist kein Gebrauch gemacht worden. 

Vermögensgegenstände sind gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 PartG mit den 
Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige 
Abschreibungen angesetzt worden. Im Bereich des Haus- und 
Grundvermögens sind gemäß § 28 Abs. 2 Satz 2 PartG keine planmäßigen 
Abschreibungen erfolgt. 

Im Übrigen wurden die handelsrechtlichen Vorschriften über die 
Rechnungslegung, insbesondere zu Ansatz und Bewertung von 
Vermögensgegenständen, beachtet, soweit sie gemäß § 24 Abs. 2 PartG 
entsprechend gelten. 

II. Erläuterungen zur Vermögensbilanz 

1. Auflistung der Beteiligungen an Unternehmen nach § 24 Abs. 6 Nr. 1 
A. H. 1 PartG sowie deren im Jahresabschluss aufgeführten un-
mittelbaren und mittelbaren Beteiligungen (( 24 Abs. 7 Nr. 1 PartG) 

Die Partei verfügt über keine Beteiligungen im Sinne von § 24 
Abs. 7 Nr. 1 letzter Satz PartG. Ein entsprechender Ausweis 
entfällt daher. 

Drucksache 21/5150 Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 

V-Partei³ 2022

– 102 –



2. Benennung der Hauptprodukte von Medienunternehmen, soweit 
Beteiligungen an diesen bestehen (( 24 Abs. 7 Nr. 2 PartG) 

Es bestehen keine Beteiligungen der Partei an Medienunternehmen. 
Ein entsprechender Ausweis entfällt daher. 

3. Bewertung des Haus- und Grundvermögens und der 
Beteiligungen an Unternehmen nach dem Bewertungsgesetz (( 24 
Abs. 7 Nr. 3 PartG) 

Die Partei verfügt über kein Haus- und Grundvermögen/keine 
Beteiligungen an Unternehmen. 

III. Erläuterungen der Sonstigen Einnahmen 

1. Aufgliederung und Erläuterung der Sonstigen Einnahmen, die bei 
einer der in § 24 Abs. 3 PartG aufgeführten Gliederungen mehr als 2 
vom Hundert der Summe der Einnahmen nach § 24 Abs. 4 Nr. 1 bis 6 
PartG ausmachen (( 27 Abs. 2 Satz 1 PartG) 

Die Sonstigen Einnahmen machen bei keiner der in § 24 Abs. 3 
PartG aufgeführten Gliederungen der Partei mehr als 2 vom 
Hundert der Summe der Einnahmen nach § 24 Abs. 4 Nr. 1 bis 6 
PartG aus. Ein entsprechender Ausweis entfällt daher. 

2. Offenlegung von Sonstigen Einnahmen, die im Einzelfall die Summe von 
10.000 E übersteigen (§ 27 Abs. 2 Satz 2 PartG) 

In der Einnahmenrechnung sind unter der Position "Sonstige 
Einnahmen" keine Einnahmen enthalten, die im Einzelfall die 
Summe von 10.000 € übersteigen. Ein entsprechender Ausweis 
entfällt daher. 

3. Verzeichnis der Erbschaften und Vermächtnisse, deren 
Gesamtwert 10.000 übersteigt (( 27 Abs. 2 Satz 3 PartG) 

Die Partei hat im Rechnungsjahr keine Erbschaften oder 
Vermächtnisse erhalten, deren Gesamtwert 10.000 € übersteigt. 
Ein entsprechender Ausweis entfällt daher. 
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IV. Sonstige Erläuterungen 

Zum Beispiel: 

Ergänzende Angaben nach handelsrechtlichen Bestimmungen 

- Erläuterung der Verbuchung der staatlichen Mittel auf Bundes- und 
Landesebene 

- Berichtigungen von unrichtigen Angaben in einem beim Präsidenten 
des Deutschen Bundestag eingereichten Rechenschaftsbericht gemäß 
§ 23a Abs. 5 Satz 3 PartG 

München, 10.04.2024 
Ort, Datum Unterschrift 

ristiane Briem 
- kommissarische Bundesschatzmeisterin -

(Als gemäß § 23 Abs. 1 Satz 6 PartG 
zuständiges Vorstandsmitglied) 

Prüfungsvermerk gemäß § 30 PartG 
(Prüfungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, unter den Voraussetzungen des § 23 Abs. 2 Satz 2 PartG 
gegebenenfalls auch eines vereidigten Buchprüfers oder einer Buchprüfungs-
gesellschaft) 
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Prüfungsvermerk zum 31. Dezember 2022 
V-Partei3, 22395 Hamburg 

Prüfungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 

Ich habe den Rechenschaftsbericht der V-Partei3 - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer für 
das Kalenderjahr 2022 in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang geprüft. Dieser Rechen-
schaftsbericht der Gesamtpartei setzt sich aus dem Rechenschaftsbericht der Bundespartei und der 
16 Landesverbänden zusammen. Die bis zum 31.12.2022 gegründeten Landesverbände verfügten im 
Kalenderjahr 2021 über kein Vermögen. 

Meine Prüfung gemäß § 29 PartG beschränkt sich daher auf die Angaben in dem 
Rechenschaftsbericht der Bundespartei. 

Die Buchführung und die Aufstellung des Rechenschaftsberichts der Bundespartei nach den 
Vorschriften des Parteiengesetzes liegen in der Verantwortung des Vorstands. Der 
Rechenschaftsbericht wurde von einem vom Parteitag gewählten für die Finanzangelegenheiten 
zuständigen Vorstandsmitglied des Bundesvorstands zusammengefügt und unterzeichnet. Meine 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir in dem beschriebenen Umfang durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Rechenschaftsbericht abzugeben. 

Ich habe meine Prüfung der Angaben in den oben genannten Rechenschaftsberichten nach 

§ 29 PartG, d.h. mit der im folgenden Absatz geschilderten Begrenzung, in entsprechender 

Anwendung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung der Angaben im 

Rechenschaftsbericht so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die 

gesetzlichen Vorschriften mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 

Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld sowie die 

Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 

des jeweiligen rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 

Angaben in der jeweiligen Buchführung und in oben genannten Rechenschaftsbericht überwiegend 

auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 

Grundsätze zur Rechnungslegung und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die 

Würdigung der Gesamtdarstellung des Rechenschaftsberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine 

Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung der in die Prüfung einbezogenen 

Angaben im Rechenschaftsbericht bildet. 
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Prüfungsvermerk zum 31. Dezember 2022 
V-Partei3, 22395 Hamburg 

Nach meiner pflichtgemäßen Prüfung aufgrund der Bücher und Schriften der Partei sowie der von den 

Vorständen erteilten Aufklärungen und Nachweise entspricht der Rechenschaftsbericht in dem 

geprüften Umfang (§29 1 PartG) den Vorschriften des Parteiengesetzes. 

Meitingen, den 24 ai 2024 
e 
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L.R Prüfung & Steuern GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
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